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Mitglieder des Ausschusses 

Fraktion Ordentliche Mitglieder Anwe-
senheit 

Stellvertretende Mitglieder Anwe-
senheit 

SPD Bahr, Ulrike 
Baldy, Daniel 
Breymaier, Leni 
Fäscher, Ariane 
Hennig, Anke 
Hostert, Jasmina 
Lahrkamp, Sarah 
Malottki, Erik von 
Ortleb, Josephine 
Schwartze, Stefan 
Trăsnea, Ana-Maria 

ja 
nein 

ja 
nein 
nein 
nein 
nein 

ja 
nein 
nein 
nein 

 

Demir, Hakan 
Diedenhofen, Martin 
Döring, Felix 
Glöckner, Angelika 
Lehmann, Sylvia 
Lindh, Helge 
Mascheck, Franziska 
Nickholz, Brian 
Rix, Sönke 
Vontz, Emily 
Yüksel, Gülistan 

nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 

CDU/CSU Bernstein, Melanie 
Breher, Silvia 
Edelhäußer, Ralph 
Janssen, Anne 
Lehrieder, Paul 
Leikert, Dr. Katja 
Pahlmann, Ingrid 
Tebroke, Dr. Hermann-Josef 
Timmermann-Fechter, Astrid 
Wulf, Mareike Lotte 

ja 
nein 

ja 
nein 

ja 
nein 

ja 
nein 
nein 
nein 

Bär, Dorothee 
Hoffmann, Alexander 
König, Anne 
Koob, Markus 
Magwas, Yvonne 
Nacke, Dr. Stefan 
Rief, Josef 
Rüddel, Erwin 
Schimke, Jana 
Willsch, Klaus-Peter 

nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 

BÜND- 
NIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Fester, Emilia 
Gambir, Schahina 
Lang, Ricarda 
Loop, Denise 
Schauws, Ulle 
Stahr, Nina 

ja 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 

Bsirske, Frank 
Heitmann, Linda 
Schulz-Asche, Kordula 
Slawik, Nyke 
Tesfaiesus, Awet 
Walter-Rosenheimer, Beate 

nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 

FDP Adler, Katja 
Bauer, Nicole 
Gassner-Herz, Martin 
Seestern-Pauly, Matthias 
Tippelt, Nico 

nein 
nein 
nein 

ja 
nein 

 

Helling-Plahr, Katrin 
Jensen, Gyde 
Lenders, Jürgen 
Raffelhüschen, Claudia 
Westig, Nicole 

nein 
nein 
nein 
nein 
nein 

AfD Bollmann, Gereon 
Ehrhorn, Thomas 
Harder-Kühnel, Mariana Iris 
Reichardt, Martin 

nein 
nein 
nein 

ja 
 

Gottschalk, Kay 
Höchst, Nicole 
Schmidt, Jan Wenzel 
Storch, Beatrix von 

nein 
nein 
nein 
nein 
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Fraktion Ordentliche Mitglieder Anwe-
senheit 

Stellvertretende Mitglieder Anwe-
senheit 

Gruppe 
BSW 

Nastić, Żaklin nein   

fraktionslos Akbulut, Gökay 
Huber, Johannes 
Reichinnek, Heidi 

nein 
nein 
nein 

  

 

Mitglieder der Bundesregierung 

• Sven Lehmann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (per Videokonferenz) 
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 Anwesenheit 

 

Jasmin Becker3 
Bundesprecherin Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
 

ja 

 
Marie Beimen1 
Sprecherin der Kampagne "Freiwilligendienst stärken!" 
 

ja 

 
Kira Bisping3 
Internationaler Bund (IB) 
 

ja 

 
Barbara Caron4 
Malteser Hilfsdienst e. V. 
 

ja 

 
Dr. Jaana Eichhorn2 
Deutsche Sportjugend (dsj) 
 

ja 

 
Jonathan Fehr1 
Mitglied des Sprecher*innenrates im Bundesfreiwilligendienst 
 

ja 

 
Stefanie Ladewig4 
Deutsche Bläserjugend - Jugendorganisation der Bundesvereinigung  
Deutscher Musikverbände e. V. 
Freiwilligendienste Kultur und Bildung 
 

ja 

 
Gregor Podschun2 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
 

ja 

Anwesenheitsliste der sachverständigen Gäste 
zur 58. Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend am Montag, 19. Februar 2024, ab 14.00 Uhr  
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 Anwesenheit 

 
Susanne Rindt1 
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO), 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAG FW) 
 

ja 

 
Martin Schulze2 
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr (BAK FSJ) 
Evangelische Freiwilligendienste gGmbH 
 

ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Auf Vorschlag der Fraktion der SPD zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
2 Auf Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
3 Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
4 Auf Vorschlag der Fraktion der FDP zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
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Die Vorsitzende: Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kollegen und Kolleginnen, ich begrüße Sie 
zu unserer heutigen 58. Sitzung. 

Vom Familienministerium heiße ich Herrn Parla-
mentarischen Staatssekretär Sven Lehmann herz-
lich willkommen. Er hat sich digital zugeschaltet. 
Ist er da oder sind Sie da? 

PStS Sven Lehmann (BMFSFJ): Herzlich Willkom-
men auch von mir. 

Die Vorsitzende:  Ich begrüße auch die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer, sowie die übrigen Kolle-
gen und Kolleginnen, die uns nach Benennung ei-
nes Grundes heute per Videokonferenz zugeschal-
tet sind. Wie üblich rufe ich Sie jetzt auf. 

Meiner Information nach ist der Herr Edelhäußer 
von der Fraktion der CDU/CSU zugeschaltet. 

Bestätigen Sie kurz, dass Sie da sind. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Hiermit be-
stätige ich, dass ich da bin. 

Die Vorsitzende: Sehr schön. Danke sehr. 

Sonst noch jemand in der Leitung, den ich überse-
hen/überhört habe?  

Das ist nicht der Fall. Danke sehr. 

Wir führen heute die öffentliche Anhörung zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Erweiterung der Teilzeitmöglich-
keit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im 
Bundesfreiwilligendienst für Personen vor Vollen-
dung des 27. Lebensjahres und zur Umsetzung 
weiterer Änderungen (Freiwilligen-Teilzeitge-
setz)“ auf BT-Drucksache 20/9874 durch. 

Ich begrüße dazu nochmal ausführlich die Mit-
glieder des Familienausschusses, Zuschauer und 

Zuschauerinnen und natürlich die Sachverständi-
gen für unsere heutige Anhörung. 

Das sind: 

• Jasmin Becker 
Bundesprecherin Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) 
 

• Marie Beimen 
Sprecherin der Kampagne „Freiwilligen-
dienst stärken!“ 
 

• Kira Bisping 
Internationaler Bund (IB) 
Referatsleitung Jugendfreiwilligendienste 
 

• Barbara Caron 
Abteilungsleiterin Freiwilligendienste 
Malteser Hilfsdienst e. V. 
 

• Dr. Jaana Eichhorn 
Deutsche Sportjugend (dsj) 
Ressortleiterin Junges Engagement und Be-
wegung, Spiel und Sport 
 

• Jonathan Fehr 
Mitglied des Sprecher*innenrates im Bun-
desfreiwilligendienst 
 

• Stefanie Ladewig 
Deutsche Bläserjugend - Jugendorganisation 
der Bundesvereinigung Deutscher Musik-
verbände e. V. 
 

• Gregor Podschun 
Bundesvorsitzender Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) 
 

• Susanne Rindt 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege e. V. (BAG FW) 
Leiterin der Abteilung „Verbandsangelegen-
heiten, Engagementförderung und Zukunft 
der Bürgergesellschaft“ der AWO 
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• Martin Schulze 
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales 
Jahr (BAK FSJ) 
und Geschäftsführer Evangelische Freiwilli-
gendienste gGmbH 

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände konnte leider keinen Vertreter/Vertrete-
rin entsenden. 

Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im 
Moment noch aufgenommen wird, aber dann live 
übertragen wird und im Internet abrufbar sein 
wird. 

Von der Anhörung wird ein Wortprotokoll er-
stellt, das auch auf der Homepage des Familien-
ausschusses abrufbar sein wird.  

Dort �nden Sie auch die schriftlichen Stellung-
nahmen der Sachverständigen mit den Ausschuss-
drucksachennummern 20(13)96a bis 96k. 

Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Per-
sonen sind während der Sitzung nicht gestattet. 

Weiterhin bitte ich darum, während der Anhö-
rung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu 
verzichten. 

Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet 
sich wie folgt:  

Die Sachverständigen geben Eingangsstatements 
von jeweils drei Minuten ab. Danach folgt eine 
Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. 

Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fra-
gerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 
und Gruppen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen 
Zeitkontingente gelten für Fragen und Antworten. 

 

Die zeitliche Aufteilung auf die Fraktionen und 
Gruppen gestaltet sich wie folgt: 

• SPD: zehn Minuten,  
• CDU/CSU: zehn Minuten,  
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: zehn Minuten,  
• AfD: sieben Minuten,  
• FDP: acht Minuten,  
• SPD: acht Minuten, 
• CDU/CSU: sieben Minuten. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn jede Fragestellerin 
und jeder Fragesteller in einem Beitrag maximal 
zwei Fragen an einen oder zwei Sachverständige 
richten würde. 

Ein Hinweis noch zum Zeitmanagement: Die je-
weils zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen 
über den Monitor im Saal sowie in der Videokon-
ferenz angezeigt. Ich bitte die Fragenstellenden so-
wie die Sachverständigen darum, diese Uhr je-
weils im Blick zu behalten. 

Wir beginnen mit der öffentlichen Anhörung zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf 
eines Gesetzes zur Erweiterung der Teilzeitmög-
lichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie 
im Bundesfreiwilligendienst für Personen vor 
Vollendung des 27. Lebensjahres und zur Umset-
zung weiterer Änderungen (Freiwilligen-Teilzeit-
gesetz) auf BT-Drucksache 20/9874. 

Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein 
kurzes Eingangsstatement von jeweils drei Minu-
ten. 

Ich bitte nun zunächst Frau Becker um ihr Ein-
gangsstatement und erteile dann den weiteren 
Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge 
das Wort. 

Es kann losgehen. Frau Becker macht den Anfang. 
Bitte sehr. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Sehr geehrte Mitglieder des 
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Familienausschusses, mein Name ist Jasmin Be-
cker, ich bin 18 Jahre alt und mache im aktuellen 
Jahrgang mein Freiwilliges Ökologisches Jahr im 
Bundesland Schleswig-Holstein im Fledermaus-
zentrum Noctalis.  

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Verbesserung 
der Teilzeitmöglichkeiten in den Freiwilligen-
diensten ist ein guter Schritt in die richtige Rich-
tung, um den Freiwilligendienst wieder attrakti-
ver zu machen. Die Möglichkeit, einen Freiwilli-
gendienst in Teilzeit zu absolvieren, ohne triftige 
persönliche Gründe angeben zu müssen, macht 
die Freiwilligendienste für eine breitere Ziel-
gruppe zugänglich und wird den individuellen 
Bedürfnissen der Freiwilligen besser gerecht.  

Es ist allerdings auch wichtig zu beachten, dass 
die Einführung von Teilzeitoptionen allein jedoch 
nicht ausreicht, um Bedürfnisse der Freiwilligen 
vollständig zu adressieren. So könnte die vorlie-
gende Änderung beispielsweise dazu führen, dass 
Freiwillige aufgrund �nanzieller Not gezwungen 
werden, einen Nebenjob auszuüben, obwohl sie 
sich aus diversen Gründen für den Teilzeit-Frei-
willigendienst entschieden haben. 

Ich halte es für wichtig, dass das Taschengeld bei 
einem Freiwilligendienst in Teilzeit nicht gekürzt 
wird. Zum einen ist das Taschengeld als eine Ver-
gütung für das grundsätzliche zivilgesellschaftli-
che Engagement und nicht als eine Entlohnung 
pro geleistete Stunde gedacht. Zum anderen 
könnte es zu einer Abgrenzung Freiwilliger unter-
einander kommen, wessen Engagement „mehr 
wert“ ist. Zudem sehe ich eine Kürzung als unso-
lidarisch den Freiwilligen gegenüber, die gerne ei-
nen Freiwilligendienst in Vollzeit leisten würden, 
aber schlicht nicht in der Lage dazu sind.  

Zusätzlich möchte ich anmerken, dass die vorge-
schlagene Erhöhung der Höchstgrenze des Ta-
schengeldes auf acht Prozent alleinig nicht aus-
reicht. Bereits jetzt haben die wenigsten Träger 
die Möglichkeit, ein Taschengeld zu zahlen, wel-
ches sich am Höchstsatz orientiert. Die vorge-
schlagene Änderung kommt also dementspre-
chend den wenigsten Freiwilligen wirklich zu-
gute.  

Wir plädieren daher auf die Konzentration weiter-
gehender und effektiverer Maßnahmen, wie bei-
spielsweise eine gesetzliche Untergrenze an Ent-
gelt sowie die freie Fahrt für Freiwillige, die Be-
freiung des Rundfunkbeitrags und die Einführung 
eines FreiFöGs [Freiwilligenförderungsgesetzes].  

Es muss klar sein, dass diese Forderungen kein 
Luxus sind, den man den Freiwilligen schenkt, 
um ihnen für ihr gesellschaftliches Engagement zu 
danken, sondern das Minimum, damit sich alle ei-
nen Freiwilligendienst überhaupt leisten können.  

Ich bin davon überzeugt, dass der Freiwilligen-
dienst eine wertvolle Erfahrung und Unterstüt-
zung sein sollte und sein kann. Aktuell fehlen al-
lerdings unterstützende Maßnahmen von außer-
halb. Nur so kann gewährleistet sein, dass der 
Freiwilligendienst allen Teilnehmern ermöglicht, 
sich weiterzubilden, neue Fähigkeiten zu erler-
nen, einen positiven Beitrag zu der Gesellschaft 
zu leisten.  

Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Ich danke Ihnen. Es folgt 
Frau Beimen, Sprecherin der Kampagne „Freiwil-
ligendienst stärken!“. Bitte sehr. 

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Sehr geehrte Mitglieder 
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, sehr geehrte Experten und Gäste, zu-
erst möchte ich mich herzlich für die Einladung 
und die Redemöglichkeit bedanken.  

Ein Teilzeit-Freiwilligendienst ohne Nachweis-
p�icht für ein berechtigtes Interesse wird seit vie-
len Jahren gefordert. Den vorliegenden Gesetzent-
wurf begrüße ich daher grundsätzlich, denn viel-
fältige Gründe können einen Vollzeitdienst un-
möglich machen – sei es ein notwendiger Neben-
job, die Ausübung von Leistungssport oder wei-
tere Gründe, die Sie meiner Stellungnahme ent-
nehmen können. 
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Aus meinem FSJ in der P�ege weiß ich genau, wie 
arbeitsintensiv und stressig Einsatzbereiche ge-
rade im sozialen Bereich sein können. Hier bietet 
die Teilzeitmöglichkeit einen guten Ansatz, die 
Freiwilligen zu entlasten. Deswegen begrüße ich 
den Wegfall der Nachweisp�icht und somit die 
generelle Verfügbarkeit dieses Zeitmodells für alle 
Interessierten. 

Auch entspricht eine Teilzeitoption den Wün-
schen vieler Menschen der Generation Z. Wenn 
realistisch in Zukunft alle, die das möchten, einen 
Teilzeit-Freiwilligendienst absolvieren könnten, 
wäre das eine wahrhaftige Verbesserung der Rah-
menbedingungen, denn es macht den Freiwilli-
gendienst ein Stück attraktiver und zugänglicher 
für unterschiedlichste Personengruppen. 

Für die realistische Umsetzung der Teilzeitmög-
lichkeit bedarf es allerdings einer Änderung in-
nerhalb Ihres Gesetzes beziehungsweise der För-
derung und Unterre�nanzierung, denn ein Frei-
willigendienst bedeutet für Träger und Einsatz-
stellen erhebliche Mehrkosten. Ohne eine Erhö-
hung der Bundeszuschüsse wird es gerade für 
kleine Träger und Einsatzstellen nicht möglich 
sein, einen Teilzeitdienst anzubieten. 

Auch wenn ich die Erhöhung der Taschengeld-
obergrenze um acht Prozent, wie Sie es vorschla-
gen, grundsätzlich begrüße, ist auch dies ohne hö-
here Zuschüsse nicht umsetzbar. Auch wenn ich 
Verständnis für die angespannte Haushaltssitua-
tion habe, benötigen wir jetzt eine �nanzielle In-
vestition seitens Bund und Länder, damit Freiwil-
lige zukünftig wirklich von einem Teilzeitdienst 
und einem hohen Taschengeld pro�tieren können 
und dies nicht nur eine theoretische Lösung auf 
dem Papier bleibt. 

Im Gegenteil: Durch eine lediglich theoretische 
Lösung erhöhen Sie die Erwartungen der Freiwil-
ligen, ohne folglich konkrete Angebote liefern zu 
können. Das führt zu Frust. Das macht den Frei-
willigendienst unattraktiv. Das wird weder Ihrem 
eigentlichen Ziel, der Stärkung der Freiwilligen-
dienste, noch unserem extremen Engagement des 
letzten Jahres auch nur ansatzweise gerecht.  

Beim Taschengeld für den Teilzeitdienst plädiere 
ich für eine gestaffelte Absenkung des Vollzeitsat-
zes in Korrelation mit den geleisteten Arbeitsstun-
den. Einmal aus Gerechtigkeitsgründen und um 
einen Anreiz für einen Vollzeit-Freiwilligendienst 
zu erhalten. Um gleichzeitig die Freiwilligen bei 
Absenkung abzusichern, brauchen wir aber auch 
eine Taschengelduntergrenze. 

Zudem emp�nde ich die Erhaltung der Seminar-
tage auch im Teilzeitdienst für unabdingbar, denn 
ein Freiwilligendienst ist ein pädagogisch beglei-
tetes Lern- und Orientierungsjahr und kann seine 
Kernfunktionen nur bei genügend Seminartagen 
erfüllen. 

Generell möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich 
bedanken für Ihren Einsatz und Ihre Bemühun-
gen, die zur Rücknahme der Kürzungen für 2024 
geführt haben. Danke. 

Gleichzeitig liegt es auch in meiner P�icht, hier 
als Stimme der Freiwilligen auf die großen Unsi-
cherheiten und extreme Planungsschwierigkeiten 
in den Freiwilligendiensten hinzuweisen, die 
durch die immer noch unklare Situation des 
Haushalts '25 aktuell hervorgerufen wird. Zwar ist 
der laufende Jahrgang bis August/September '24 
erstmal gesichert, allerdings können ohne kon-
krete Zahlen für '25 durch die überjährige Planung 
nahezu keine Verträge für den folgenden Jahrgang 
abgeschlossen werden. Junge Menschen, die sich 
'24/'25 im Freiwilligendienst für die Gesellschaft 
engagieren wollen, hängen aktuell in der Luft. 

In letzter Zeit treten viele Freiwillige mit der kon-
kreten Sorge an mich, dass die verhinderten Kür-
zungen von 2024 dann einfach 2025 umgesetzt 
werden könnten. Ich würde mir wünschen, dass 
Sie mich und alle Zuschauer heute vom Gegenteil 
überzeugen können. 

Es bleibt unverständlich, wieso immer noch keine 
freie Fahrt für Freiwillige ermöglicht wurde. Statt 
einer komplizierten Mobilitätspauschale erbitte 
ich Sie vielmehr um eine unkomplizierte Bereit-
stellung von kostenlosen Deutschland-Tickets für 
alle Freiwilligen durch Bund und Länder. Das 
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wäre ein wirkliches Zeichen der Anerkennung 
und Wertschätzung.  

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir langfris-
tig ein Taschengeld brauchen, womit Freiwillige 
ein Existenzminimum sichern können. Ich plä-
diere daher dafür, die Taschengeldobergrenze auf 
den BAföG-Höchstsatz anzuheben.  

Die Vorsitzende: Kommen Sie zum Schluss? 

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Bis dahin sollten Träger 
und Einsatzstellen die Wahlmöglichkeit haben, 
bei entsprechenden �nanziellen Möglichkeiten 
die Summe zahlen zu dürfen.  

Die Vorsitzende: Die Zeit ist um. 

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich weiter-
hin zur Verfügung. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt 
Frau Kira Bisping vom Internationalen Bund, Re-
feratsleitung Jugendfreiwilligendienste. Bitte sehr. 

Kira Bisping (Internationaler Bund): Guten Tag. 
Liebe Ausschussvorsitzende, liebe Abgeordnete, 
ungefähr 100 000 Menschen im Jahr engagieren 
sich für einen Freiwilligendienst. Diese Zeit hat 
Auswirkungen auf die persönliche Biographie 
und das Selbstbewusstsein der Freiwilligen.  

Dem IB ist das als freier Träger der Jugend-, So-
zial- und Bildungsarbeit besonders wichtig. Wir 
sehen hier am Beispiel der Vorrednerin ja schon 
eindrucksvoll, dass die Freiwilligendienste ge-
lebte Demokratieförderung sind, aber nicht alle 
Menschen haben die Möglichkeit, einen Freiwilli-
gendienst zu machen. Warum nicht? 

Erstens, weil sie das Angebot zum Teil gar nicht 
kennen. Zweitens, weil sie es sich nicht leisten 

können und drittens, vielleicht auch, weil ein 
Vollzeitdienst nicht in das Lebensmodell vieler 
Menschen passt. 

Die Situation in den Freiwilligendiensten in Teil-
zeit bei uns ist aktuell so, dass anderthalb Prozent 
aller Freiwilligen im FSJ einen Teilzeit-Freiwilli-
gendienst machen, eine sehr überschaubare Zahl. 
Warum ist das so? Weil wir keine aktive Werbung 
dafür machen. Warum machen wir die nicht? 
Weil wir es sehr indiskret �nden, ein berechtigtes 
Interesse bei den Bewerbenden abzufragen im Be-
werbungsverfahren und  sich das auch nochmal 
bestätigen lassen zu müssen. Das �nden wir als 
Verband stigmatisierend.  

Durch das neue Gesetz können wir nun zumindest 
aber dieser zeitlichen Barriere etwas entgegenset-
zen. Es ist ein kleines Puzzleteil, aber immerhin 
ein Puzzleteil. Im Koalitionsvertrag steht: Wir 
wollen die Freiwilligendienste bedarfsgerecht aus-
bauen. Das ist das große gemeinsame Ziel, was wir 
haben. Das hat die Ampel, das haben, so wie ich 
es verstanden habe, auch die weiteren Parteien, 
aber es ist auch ein Ziel von unseren Freiwilligen, 
von den Trägern, den Einsatzstellen und von uns 
als Verband. Was schlagen wir also vor?  

Erstens, wir brauchen erstmal für die Träger eine 
Re�nanzierung der Öffentlichkeitsarbeit. Aktuell 
ist der Posten nicht mal förderfähig. Wir brauchen 
zudem auch starke bundesweite Kampagnen oder 
wir schreiben gleich alle Schulabgänger*innen an 
und informieren pauschal. Warum eigentlich 
nicht?  

Zweitens, wir brauchen ein transparentes Freiwil-
ligengeld gefördert durch den Bund, denn viele 
können sich einen Freiwilligendienst nicht leis-
ten. Das bleibt auch so, wenn die Taschengeld-
obergrenze sich jetzt mit dem neuen Gesetz stei-
gert, denn die Ressourcen bei Einsatzstellen und 
Trägern bleiben so, wie sie sind. Sie sind begrenzt 
und es sind soziale Einrichtungen.  

Dann brauchen wir noch, wie Marie Beimen ja 
auch schon gesagt hat, eine Lösung für das ganz 
aktuelle Problem: Die Jugendfreiwilligendienste 
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laufen ja überjährig von September bis August im 
Folgejahr und deshalb sind eben immer zwei Bun-
deshaushalte betroffen.  

Die Gelder für ‘24 wurden gerettet, aber für ‘25 hat 
das BMFSFJ nicht ausreichend Mittel, um den 
Jahrgang durchzu�nanzieren. Wir können den 
neuen Jahrgang so nicht vernünftig planen und 
unsere Träger und Einsatzstellen sind sehr verun-
sichert. Bitte sprechen Sie mit Ihren zuständigen 
Kolleg*innen in den Fraktionen und unterstützen 
Sie uns hier bei einer Lösung.  

Das Fazit am Ende: Bitte lassen Sie uns das Gesetz 
trotzdem so schnell wie es geht verabschieden, so 
dass wir zum neuen Jahrgang den Bewerber*in-
nen das Teilzeitangebot schon machen können, 
aber lassen Sie uns bitte auch an den weiteren 
Barrieren arbeiten.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank! Es folgt 
Frau Caron, Abteilungsleiterin Freiwilligendienste 
Malteser Hilfsdienst e.V., bitte sehr. 

Barbara Caron (Malteser Hilfsdienst e. V.): Sehr 
geehrte Anwesende, vielen Dank für die Möglich-
keit, heute hier Stellung zu nehmen zum Gesetz-
entwurf zur Erweiterung der Teilzeitmöglichkei-
ten.  

Wir sind beim Malteser Hilfsdienst der Ansicht, 
dass alle jungen und lebensälteren Personen, die 
einen Freiwilligendienst absolvieren und sich da-
mit für das Gemeinwohl engagieren wollen, auch 
die Chance dazu bekommen sollten.  

Wir stellen fest, dass bei vielen Freiwilligendienst 
leistenden Personen diese Bereitschaft zum sozia-
len Engagement in unserem Verband und darüber 
hinaus, sei es haupt- oder ehrenamtlich, nach dem 
Freiwilligendienst weitergeht und die Freiwilli-
gendienste somit auch langfristig Wirkung zeigen.  

Wir freuen uns daher, dass die Bundesregierung 

sich mit dem vorliegenden Teilzeitgesetz darum 
bemüht, die Freiwilligendienste attraktiver zu ge-
stalten. Aus unserer Sicht wird es durch die Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten zu einer Ausweitung 
der Einsatzfelder kommen.  

Ich war viele Jahre Leitung eines Altenheims und 
dachte damals immer wieder, dass eine Mitarbeit 
im betreuten Wohnen ein interessantes Einsatz-
feld für die Freiwilligen wäre, konnte aber mit 
den für Laienhelfer möglichen Tätigkeiten keinen 
Vollzeitdienst füllen. Die Haustechnik im Alten-
heim wäre ebenfalls ein abwechslungsreiches Ein-
satzfeld für junge Menschen, die technisch af�n 
sind und dies mit sozialem Engagement koppeln 
wollen. Es gab aber keine in Vollzeit beschäftigte 
Person, die dies hätte begleiten können. Beides ist 
im sozialen Feld kein Einzelfall und so freuen wir 
uns, dass zukünftig Dienste in Teilzeit möglich 
sein werden.  

Auch der Wegfall des Nachweises des berechtig-
ten Interesses zur Begründung für einen Teilzeit-
dienst, dass bisher durch die Offenlegung der per-
sönlichen Verhältnisse immer wieder als stigmati-
sierend erlebt wurde, trägt dem Rechnung.  

Ein Freiwilligendienst kommt allerdings nur dann 
in Frage, wenn man ihn sich �nanziell leisten 
kann. Die Erhöhung der Taschengeldobergrenze 
und die Einführung des Mobilitätszuschlages sind 
aus unserer Sicht jedoch nicht geeignet, die �nan-
zielle Besserstellung der Freiwilligen tatsächlich 
zu erreichen.  

Die Einsatzstellen können diese Anhebung ange-
sichts ihrer prekären �nanziellen Situation und 
den eben schon beschriebenen Unklarheiten zur 
Haushaltssituation schlichtweg nicht leisten. 
Schon heute wird die Obergrenze so gut wie nie 
ausgeschöpft. Die Anhebung wird den Freiwilli-
gen erst dann zugutekommen, wenn die Einsatz-
stellen höhere staatliche Zuschüsse und im FSJ 
auch Gelder für das Taschengeld bekommen.  

Wir fordern die Bundesregierung daher zur Nach-
besserung auf, und zwar für jeden Vertrag, der zu 
Stande kommt und nicht nur für vorher 
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festgelegte Kontingente. 

Ein zusätzlicher Aspekt, der uns aus unserem all-
täglichen Kontakt zu den Freiwilligen heraus be-
schäftigt, sind die Konsequenzen einer verkürzten 
Arbeitszeit hinsichtlich der Anerkennung für die 
Fachhochschulreife und das Studium. Aus unse-
rer Sicht resultiert daraus für die pädagogischen 
Fachkräfte der Träger in der Bewerbungsphase 
und auch, da wir davon ausgehen, dass eine An-
passung während des Dienstes möglich ist, inner-
halb der Zeit in den Einsatzstellen, ein erhöhter 
Beratungsaufwand.  

Sollte am Ende dieses Prozesses eine Anpassung 
der Arbeitszeit und damit ein Änderungsvertrag 
entstehen, kommt ein zusätzlicher Verwaltungs-
aufwand hinzu. Für viele der jungen Freiwilligen-
dienstleistenden ist das FSJ oder der BFD der 
erste Kontakt zur Arbeitswelt. Sie haben daher 
keine genauen Vorstellungen davon, was auf sie 
zukommen und was von ihnen erwartet wird. 
Dies hat sich durch Corona noch verstärkt, da 
viele Praktika und Veranstaltungen zur Berufsori-
entierung ausgefallen sind.  

Was zum Beispiel Schichtdienst im Rettungs-
dienst oder Krankentransport bedeutet, lernen die 
Freiwilligen dann erst innerhalb des Dienstes, 
nämlich das Wegfallen von Hobbys und Kontak-
ten.  

Die Vorsitzende: Denken Sie an die Zeit? 

Barbara Caron (Malteser Hilfsdienst e. V.): Glei-
ches gilt für die daraus belastende Konfrontation 
mit Alter, Krankheit und Tod. Bei dem einen oder 
anderen wird da, wie analog zu den Fachkräften, 
der Gedanke aufkommen, die Arbeitszeit zu redu-
zieren und somit für Ausgleich zu sorgen.  

In diesem Prozess gilt es, die jungen Menschen 
wertschätzend zu begleiten. Vielen Dank! 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt Frau 
Dr. Eichhorn von der Deutschen Sportjugend, Res-
sortleiterin Junges Engagement und Bewegung, 

Spiel und Sport. Bitte sehr. 

Dr. Jaana Eichhorn (Deutsche Sportjugend): Sehr 
geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich im 
Namen der Deutschen Sportjugend dafür, heute 
auch die Freiwilligendienste im Sport vertreten zu 
können. Das hier diskutierte Gesetz hat 
zwei Schwerpunkte: Die Teilzeitmöglichkeiten 
und das Taschengeld. Zu beidem möchten wir 
Stellung nehmen.  

Die Deutsche Sportjugend würde es sehr begrü-
ßen, ihren Freiwilligen ein höheres Taschengeld 
zahlen zu können. Schon heute aber nutzt keine 
unserer Einsatzstellen den möglichen Höchstbe-
trag aus, denn das Taschengeld wird im FSJ durch 
den Bund ja gar nicht gefördert. Im Regelfall muss 
es komplett von den Sportvereinen aufgebracht 
werden. Es wird für unsere Freiwilligen also über-
haupt keinen Unterschied machen, ob der Höchst-
betrag angehoben wird oder nicht, weil sich die 
Sportvereine gar nicht leisten können, noch mehr 
Taschengeld zu zahlen.  

Aber vielleicht wird es für den einen oder ande-
ren Interessierten einen Unterschied machen. Er 
wird nämlich nicht im Sport bleiben, wo das Ta-
schengeld bei derzeit 300 Euro ist, sondern sich 
eine Einsatzstelle suchen, die tatsächlich aus dem 
einen oder anderen Grund mehr zahlen kann.  

Ungewollt und ungeplant werden unsere Einsatz-
stellen damit auch Freiwillige verlieren, die sehr 
gerne bei uns ihren Dienst ableisten würden und 
an dieser Stelle für ein langfristiges Engagement 
gewonnen werden könnten.  

Wir wünschen uns an dieser Stelle eine Förde-
rung, die es uns erlaubt, Freiwillige für ihren 
großartigen Beitrag gegen den Bewegungsmangel 
bei Kindern besser zu stellen, sonst kommt die 
Gesetzesänderung dem Ziel, das Taschengeld an-
zuheben, leider keinen Schritt näher.  

Die Erweiterung der Teilzeitmöglichkeiten begrü-
ßen auch wir. Das entspricht einem Bedarf. Schon 
heute aber führt, Frau Caron hat es ausgeführt, die 



  
 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 58. Sitzung 
vom 19. Februar 2024 

Seite 13 von 37 

 
 

neue Teilzeitoption zu sehr vielen Nachfragen. 
Unser Freiwilligendienst wird beispielsweise häu-
�g dazu genutzt, die Möglichkeit zu einem Stu-
dium zu erwerben. Fachhochschulreife erfordert 
ein praktisches Jahr. Was passieren wird, wenn 
ein Freiwilligendienst in Teilzeit abgeleistet wird, 
ist aber noch völlig unklar.  

Diese neue Vielfalt des Freiwilligendienstes er-
höht also den Beratungs- und Informationsbedarf. 
Gerne erfüllen wir diese Aufgabe, aber Bewer-
bungsverfahren, Informationen, Öffentlichkeitsar-
beit sind gar nicht förderfähig.  

Ich habe am Schluss noch darauf hingewiesen, 
dass Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbungsverfahren 
nicht re�nanzierbar sind, dass die Kosten der pä-
dagogischen Begleitung gestiegen sind in den letz-
ten Jahren, ohne, dass an dieser Stelle eine Kos-
tenerstattung in entsprechender Höhe erfolgen 
würde, dass wir an dieser Stelle schon mit dem 
Rücken zur Wand stehen. 

In dem Zusammenhang auch mein Schlussplädo-
yer: Wir wissen bis heute nicht, in welchem Um-
fang der Jahrgang 2024/2025 gefördert werden 
wird. Im Normalfall wären wir schon viel weiter. 
Wir hätten das Bewerbungsverfahren eröffnet, Ta-
gungshäuser gebucht, Personalstellen verlängert, 
aber wir warten. Wenn wir noch viel länger war-
ten müssen, dann wird es eine Abstimmung mit 
den Füßen geben. Da werden die Einsatzstellen 
sich zurückziehen und die Interessierten sich um-
orientieren.  

Das letzte Jahr hat uns allen gezeigt, wie viele 
Freunde und Unterstützer wir in Parlament und 
Öffentlichkeit haben und deswegen die sehr drin-
gende Bitte: Helfen Sie uns, damit wir das Poten-
zial des Engagements und der Freiwilligkeit nun 
auch tatsächlich im Sinne des Gemeinwohls aus-
schöpfen können. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt Herr Jo-
nathan Fehr, Mitglied des Sprecher*innenrats im 
Bundesfreiwilligendienst. Bitte sehr. 

Jonathan Fehr (Mitglied des Sprecher*innenrates 
im Bundesfreiwilligendienst): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr 
geehrte Alle. Zuallererst möchte ich mich für die 
Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu können, be-
danken.  

Wir, die Bundessprecher*innen und deren Vertre-
ter*innen, begrüßen das Teilzeitgesetz in seinen 
grundsätzlichen Ideen sehr. In unserem Aus-
tausch mit anderen Freiwilligen haben wir erlebt, 
dass viele von einer Teilzeitoption im Bundesfrei-
willigendienst pro�tieren würden. Dies liegt nicht 
nur an dem Bedürfnis einzelner BFDler*innen, ih-
ren Bundesfreiwilligendienst in Teilzeit zu absol-
vieren, sondern auch an den unterschiedlichen 
Arbeitspro�len der Einsatzstellen.  

Aus den Erfahrungsberichten verschiedener Frei-
willigendienstler*innen ergab sich das Bild, dass 
nicht jeder und jede Bundesfreiwillige immer 
vollkommen ausgelastet im Dienst ist. Das Teil-
zeitgesetz ermöglicht es, dieser Problematik Herr 
zu werden, indem die Einsatzstellen es nun einfa-
cher haben, die Arbeitszeit konkret an die Gege-
benheiten der Stelle anzupassen. Das bietet natür-
lich auch den Rahmen, dass eben mehr Einsatz-
stellen vielleicht einen Freiwilligendienst anbie-
ten können.  

Der Wegfall des berechtigten Interesses baut Stig-
matisierung ab und erleichtert Inklusion, da man 
keinen Einblick in seine private Situation mehr 
geben muss. Deswegen freut es uns sehr, dass ein 
BFD in Teilzeit bald ohne kompliziertes Verfahren 
möglich sein soll.  

Die Teilzeitmöglichkeit eines Freiwilligendienstes 
für alle spiegelt nicht nur einen gesellschaftlichen 
Trend, sondern de�nitiv auch einen Wunsch der 
Freiwilligen wieder.  

Dass die Seminartage bei einem Absolvieren des 
Freiwilligendienstes in Teilzeit in ihrer Form be-
stehen bleiben, halten wir für gut und wichtig, 
denn die pädagogische Begleitung ist das ent-
scheidende Merkmal eines Freiwilligendienstes 
als Bildungs- und Orientierungszeit. Auch die 
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Erhöhung der Obergrenze des Taschengeldes se-
hen wir prinzipiell sehr positiv.  

Ebenso begrüßen wir, dass es mit der Gesetzesän-
derung ermöglicht wird, den Freiwilligen zusätz-
lich zum Taschengeld Mobilitätszuschläge oder 
andere Sachleistungen zu gewähren. Sie gibt den 
Einsatzstellen den Rahmen, die Arbeit der Frei-
willigen angemessener zu honorieren.  

Da das bezahlte Taschengeld aber immer noch in 
großen Teilen abhängig von den �nanziellen Mög-
lichkeiten der Einsatzstelle ist, stellt sich uns die 
Frage, inwieweit sich diese theoretische Anhe-
bung des Taschengeldes praktisch wirklich be-
merkbar macht. Selbiges gilt auch für die Mobili-
tätzuschläge. 

Als Lösungsvorschlag für ersteres sehen wir hier 
die Untergrenze des Taschengeldes anzuheben. 
Grundsätzlich gilt aber: Eine wirkliche Erhöhung 
des Taschengeldes für Freiwilligendienste erreicht 
man nur, wenn man die entsprechenden Zu-
schüsse im BFD erhöht. Hier sehen wir die Regie-
rung in der P�icht. Aber auch die jetzige Gesetzes-
änderung ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
denn sie gibt den Einsatzstellen, wie bereits er-
wähnt, die Möglichkeit, die Arbeit der Freiwilli-
gen mehr wertzuschätzen.  

Eben jenes Thema der Wertschätzung ist ein unter 
Freiwilligendienstler*innen häu�g behandelter 
Aspekt, der mitunter durchaus kritisch gesehen 
wird. Wir engagieren uns sozial, kulturell und 
ökologisch und unterstützen mit unserer Arbeit 
systemrelevante Branchen. Die im Gegenzug er-
haltene �nanzielle sowie auch gesellschaftliche 
Wertschätzung erleben viele Freiwillige, vollkom-
men zurecht, durchaus mal als überschaubar. Hier 
sehen wir Verbesserungsbedarf.  

Abschließend lässt sich noch einmal sagen, dass 
das Gesetz einen Weg bereitet, der langfristig zu 
einer Verbesserung der Freiwilligendienste führt. 
Wir würden uns aber wünschen, dass man diesen 
Weg etwas mutiger, schneller und auch mit größe-
ren Schritten begeht. Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt Frau Lade-
wig von der Deutschen Bläserjugend - Jugendorga-
nisation der Bundesvereinigung Deutscher Musik-
verbände e. V., bitte sehr. 

Stefanie Ladewig (Deutsche Bläserjugend - Ju-
gendorganisation der Bundesvereinigung Deut-
scher Musikverbände e. V., Freiwilligendienste 
Kultur und Bildung): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, sehr geehrte Mitglieder des Familienaus-
schusses, ich danke Ihnen herzlich für die Gele-
genheit, heute an dieser Anhörung teilzunehmen.  

Als pädagogische Referentin für den Bundesfrei-
willigendienst 27+ liegt mein Fokus auf unserer 
langjährigen Erfahrung mit dem BFD in Teilzeit 
und unsere Einschätzung der zu erwartenden 
Auswirkungen der Gesetzesänderung auf ehren-
amtlich geführte Einsatzstellen.  

Die Deutsche Bläserjugend ist seit 2012 Träger des 
Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung 
für alle Mitgliederstrukturen der Bundesvereini-
gung Deutscher Musikverbände e. V. sowie für 
alle Verbände und Vereine der Instrumental- und 
Vokalmusik in Deutschland. In dieser Funktion 
durften wir seither rund 800 Freiwillige in über 
300 Einsatzstellen bundesweit begleiten.  

Im Kontrast zu unserem Namen „Deutsche Bläser-
jugend“ gehören unsere Freiwilligen überwiegend 
zur Generation 50+. Dadurch pro�tieren sie be-
reits von der Möglichkeit, ihren BFD in Teilzeit 
absolvieren zu können. Dies kommt nicht nur den 
Freiwilligen zugute, die ihren Dienst besser mit 
anderen Verp�ichtungen vereinbaren können, 
sondern auch den Einsatzstellen. Unsere bundes-
weit verteilten Einsatzstellen sind größtenteils eh-
renamtlich organisiert, was zur Folge hat, dass sie 
einige der gesetzlichen Anforderungen eines Frei-
willigendienstes in Vollzeit nur schwer gerecht 
werden können.  

Viele unserer Einsatzstellen und Vereine würden 
aber gerne mit Menschen unter 27 Jahren zusam-
menarbeiten. Daher begrüßen wir die Flexibilisie-
rung der Teilzeitregelung in den Freiwilligen-
diensten und befürworten auch die Erhöhung der 
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Taschengeldhöchstgrenze. Wir weisen aber an 
dieser Stelle darauf hin, dass Freiwillige, gerade 
in ehrenamtlich geführten Einsatzstellen wie un-
seren, nur von einer höheren Taschengeldhöchst-
grenze pro�tieren können, wenn zugleich der Zu-
schuss des Bundes für die pädagogische Beglei-
tung angehoben wird.  

Gleichzeitig sehen wir ein großes Potenzial für 
Einsatzstellen und Vereine durch die Zusammen-
arbeit mit jungen Menschen im gesteigerten Maße 
positiven Ein�uss auf ihr Eigenleben und Wirken 
sowie ihre Gemeinden zu nehmen. Letzteres 
möchte ich noch mal kurz weiter erläutern.  

70 Prozent unserer möglichen Einsatzstellen be-
�nden sich in Ortschaften mit weniger als 
2 000 Einwohner*innen. Im Rahmen des BFDs ge-
ben sie den Gemeindemitgliedern die Möglich-
keit, aktiv ihre Gemeinschaft zu gestalten und die 
demokratische Kultur vor Ort zu stärken. Auf 
diese Weise wirken unsere Einsatzstellen wie 
kleine Demokratiewerkstätten und eröffnen 
Räume für einen generationsübergreifenden Dia-
log in ländlichen Regionen.  

Das hier gelebte Engagement ist eine Bereicherung 
für die Freiwilligen, für die Einsatzstellen, ihre 
Gemeinden und unsere Gesellschaft. Schließlich 
stellen wir als Träger nicht nur in Krisenzeiten 
fest, dass jene Mitgliedsverbände und Vereine, die 
im Rahmen des BFDs aktiv Unterstützung erhal-
ten, durch eine höhere Dynamik und Resilienz 
hervorstechen.  

Dieses Engagement gilt es zu bewahren und si-
cherzustellen, dass den Freiwilligendiensten auch 
in den kommenden Jahren ausreichend Mittel zu-
�ießen. Wir empfehlen daher ein schnelles und 
klares Signal seitens der Politik, dass auch im 
Haushaltsjahr 2025 genügend Kontingente für die 
Freiwilligendienste zur Verfügung stehen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Die Vorsitzende: Vielen Dank. Es folgt Herr Gre-
gor Podschun, Bundesvorsitzender des Bundes 

der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Bitte 
sehr. 

Gregor Podschun (Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend): Liebe Frau Ausschussvorsitzende, 
Frau Bahr, liebe Mitglieder des Ausschusses, vie-
len Dank für die Möglichkeit, hier als Sachver-
ständiger sprechen zu dürfen für den Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend, den BDKJ.  

Als Dachverband von 17 katholischen Jugendver-
bänden mit ungefähr 660 000 Mitgliedern vertre-
ten wir die Interessen von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Zudem sind wir ge-
meinsam mit dem Deutschen Caritasverband 
Zentralstelle für das FSJ und sprechen daher auch 
für 27 katholische FSJ-Träger und gut 10 000 
FSJler*innen.  

Wie bereits in unserer schriftlichen Stellung-
nahme ausgeführt, begrüßen wir als BDKJ die No-
vellierung zum Freiwilligen-Teilzeitgesetz. Ein 
Freiwilligendienst in Teilzeit ohne den Nachweis 
eines sogenannten „berechtigten Interesses“ sei-
tens der Teilnehmer*innen macht die Dienste at-
traktiver für unterschiedliche Personengruppen. 
Wir denken hier insbesondere an Personen, denen 
das Engagement im Rahmen eines Freiwilligen-
dienstes in Vollzeit aus ökonomischen Gründen 
nicht möglich wäre.  

Auch in Teilzeit bleibt der Freiwilligendienst pri-
mär ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge 
Menschen. Wertvolle Unterstützung bei der Ver-
wirklichung dieses Grundrechts auf Bildung leis-
tet die professionelle pädagogische Begleitung 
durch unsere Träger. Als BDKJ unterstützen wir 
daher die Regelung, bei der Anzahl der Seminar-
tage nicht nach Vollzeit- und Teilzeitdienst zu un-
terscheiden.  

Im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen De-
batte um eine soziale Dienstp�icht für junge Men-
schen und um die Wiedereinsetzung der Wehr-
p�icht und gleichzeitig einer Debatte um die Kür-
zung der Fördermittel des Freiwilligendienstes, 
bleibt die Novellierung jedoch hinter einer zu-
kunftsfähigen Reform zurück. Sie verpasst somit 
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die historische Gelegenheit, ein Recht auf Förde-
rung einer jeden geschlossenen Vereinbarung zwi-
schen Freiwilligen, Einsatzstellen und Trägern ge-
setzlich zu verankern und so in Kombination mit 
der Teilzeitmöglichkeit wirklich allen Menschen 
einen Freiwilligendienst zu ermöglichen.  

Gemeinsam mit einer entsprechenden Informati-
onskampagne und einer Einladung an die Gesell-
schaft zu einem Freiwilligendienst könnte die An-
zahl an Freiwilligendienstleistenden pro Jahrgang 
verdoppelt werden. So kann ein freiwilliges 
„Recht auf Dienst“ zum konkreten Gegenentwurf 
zu einer unsolidarischen „P�icht zum Dienst“ 
werden. So kann ebenfalls die Bundesregierung 
einen tatsächlichen nachfragegerechten Ausbau 
der Freiwilligendienste realisieren, wie es 2021 
im Koalitionsvertrag festgehalten wurde.  

Darüber hinaus berücksichtigt der Gesetzentwurf 
die Forderungen der über 1 000-fach gezeichneten 
Petitionen zur Stärkung der Freiwilligendienste 
nicht hinreichend. So ermöglicht beispielsweise 
die Erhöhung der Taschengeldobergrenze zwar 
theoretisch die Auszahlung eines höheren Ta-
schengelds, allerdings müssen die Mehrkosten 
durch die Einsatzstellen oder Träger getragen wer-
den, die dies aufgrund �nanzieller Ressourcen 
nicht umsetzen werden. Eine reelle Erhöhung des 
Taschengeldes im Freiwilligendienst ist daher 
nicht zu erwarten.  

Freiwilligendienste sind ein Gewinn hoch drei: 
für Freiwillige, für die Einsatzstelle und für un-
sere Gesellschaft. In allen drei Bereichen ließe 
sich der Gewinn durch einen Rechtsanspruch auf 
Förderung maximieren. Hierfür erscheinen ent-
sprechende Nachbesserungen am Gesetzentwurf 
zutiefst angezeigt. Ein mögliches Konzept liegt 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend mindestens seit 2018 als Ju-
gendfreiwilligenjahr der damaligen Ministerin 
Giffey vor.  

Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt 
Frau Susanne Rindt von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtsp�ege, Leiterin der Abteilung Verbandsange-
legenheiten, Engagementförderung und Zukunft 
der Bürgergesellschaft der AWO. Bitte sehr. 

Susanne Rindt (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsp�ege e. V.): Danke Frau Vorsitzende. 
Sehr geehrte Abgeordnete, danke für die Möglich-
keit, dass ich hier für die Wohlfahrtsverbände 
noch einmal Stellung nehmen kann zu dem Ge-
setzentwurf. Ich will mich bemühen, nicht alle 
Aspekte, die meine Vorrednerinnen und Vorred-
ner schon vorgebracht haben, nochmal zu wieder-
holen.  

Ich würde zunächst vor allem was zu der Flexibi-
lisierung der Teilzeitmöglichkeiten sagen. Die 
Wohlfahrtsverbände begrüßen grundsätzlich die 
Einführung der Teilzeitmöglichkeit, begrüßen es, 
dass damit Zugangshürden abgebaut werden und 
die Freiwilligendienste für weitere Zielgruppen 
besser geöffnet werden können. Wir wissen, dass 
Teilzeitmöglichkeiten den Bedarfen vieler junger 
Menschen entsprechen, auch vieler Einsatzstellen 
und es ist ja auch generell sicher ein gesellschaft-
licher Trend.  

Die BAGFW begrüßt es außerdem, dass Einver-
nehmen der Beteiligten, also insbesondere der 
Einsatzstellen und der Freiwilligen, hergestellt 
werden muss, dass also kein Rechtsanspruch in 
diesem Sinne auf Teilzeit besteht. Alles andere 
wäre in unseren Augen auch praxisfern gewesen. 
Wir möchten in dem Zusammenhang aber gerne 
noch anregen, im Gesetzestext bezüglich des BFD 
auch die Träger zu erwähnen, denn sie spielen bei 
den Verbänden, die den Bundesfreiwilligendienst 
durchführen, dieselbe Rolle wie im FSJ.  

Wir befürworten außerdem die gesetzliche Klar-
stellung, dass auch bei einem Teilzeitdienst die 
Seminartage in vollem Umfang anzusetzen sind, 
denn die pädagogische Begleitung ist in unseren 
Augen das entscheidende Merkmal eines Freiwil-
ligendienstes als Bildungs- und Orientierungszeit 
und sichert letztlich auch die Arbeitsmarktneutra-
lität.  
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Die BAGFW geht im Übrigen davon aus, dass im 
Zusammenhang mit der Bedeutung der pädagogi-
schen Begleitung durch den Bund derselbe För-
derbetrag für die pädagogische Begleitung pro 
Freiwilligenmonat gezahlt wird wie bei Vollzeit. 
Denn für uns, das haben die Vorredner*innen 
auch ausgeführt, bleibt der Aufwand der Gleiche, 
da es wegen der Optionsvielfalt mehr Beratungs- 
und Abstimmungsbedarf gibt.  

Wir würden gerne auch eine Evaluation des Geset-
zes nach drei Jahren empfehlen. Die interessanten 
Fragen wären unter anderem: Gibt es durch die 
Teilzeitoption mehr an einem Freiwilligendienst 
interessierte Menschen? Werden vielfältigere Ziel-
gruppen erreicht? Welche Hürden bestehen gege-
benenfalls weiter? Das sind Fragen, die sicherlich 
im Interesse aller Beteiligten wären.  

Dann erlauben Sie mir noch ein paar Anmerkun-
gen zur Erhöhung der Taschengeldobergrenze. 
Auch die begrüßen die Wohlfahrtsverbände ganz 
grundsätzlich, auch die Regelungen, die Mobili-
tätszuschläge zu erhöhen. Wir sehen das als Aus-
druck der Anerkennung. Es schafft Zugänge für 
junge Menschen aus Haushalten mit geringem 
Einkommen, aber, auch das haben meine Vorred-
ner*innen schon ausgeführt, sehen wir hier Gren-
zen der Einsatzstellen, das auch dann zu re�nan-
zieren.  

Abschließend möchte ich gerne zu dem ganz 
großen Aber kommen. Auch darauf haben meine 
Vorredner*innen schon Bezug genommen. Ange-
sichts der schwierigen aktuellen Haushaltslage für 
die Freiwilligendienste bezweifeln wir, dass die 
Gesetzesänderung ihre umfassende Wirkung ent-
falten kann.  

Ich glaube, die Zahlen, die Kürzungen, die ins 
Haus stehenden oder in Diskussion stehenden 
Kürzungen von bis zu 30 Prozent der Freiwilligen-
plätze muss ich hier nicht weiter ausführen. Das 
ist ein gewisses Bedrohungsszenario für die Frei-
willigendienste. In diesem Kontext sind die zu be-
grüßenden Änderungen unter Umständen in ihrer 
Wirksamkeit eingeschränkt. 

Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es folgt Herr Mar-
tin Schulze vom Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr und Geschäftsführer Evangelische 
Freiwilligendienste gGmbH. Bitte sehr. 

Martin Schulze (Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr, Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH): Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende 
Bahr, sehr geehrte Ausschussmitglieder des Fami-
lienausschusses, auch ich danke ganz herzlich, 
dass ich für den Bundesarbeitskreis Stellung neh-
men darf zu dem Gesetzentwurf. Ich verweise 
grundsätzlich auf die schriftlich eingereichte Stel-
lungnahme und möchte nur ein paar Punkte noch-
mal unterstreichen – es ist ja auch einiges schon 
gesagt worden.  

Der Bundesarbeitskreis begrüßt die Einführung ei-
ner generellen Teilzeitmöglichkeit in den Freiwil-
ligendiensten. Die Orientierung an den Bedarfen 
vieler junger Menschen mit Blick auf die �exible-
ren Gestaltungsmöglichkeiten in den Freiwilligen-
diensten bewertet der Bundesarbeitskreis dabei 
ausdrücklich positiv. Sie macht das Bildungs- und 
Orientierungsjahr für weitere Zielgruppen attrak-
tiv und darüber hinaus erhöht es die Vielfalt an 
den Einsatzstellen und Einsatzbereichen, da 
dadurch auch Einsatzstellen beteiligt werden kön-
nen, die einen Vollzeitdienst nicht anbieten kön-
nen.  

Für einen erfolgreichen Freiwilligendienst ist die 
pädagogische Begleitung durch die Träger unter 
anderem in den Bildungsseminaren von großer 
Bedeutung. Wir begrüßen es deshalb, dass die pä-
dagogische Begleitung über die Seminartage in 
vollem Umfang erhalten bleibt, unabhängig da-
von, ob ein Dienst in Voll- oder Teilzeit geleistet 
wird. Die Freiwilligendienste werden somit in ih-
rer Bedeutung als Bildungs- und Orientierungs-
jahr bestätigt. 

Das richtige Matching zwischen Freiwilligen und 
Einsatzstellen ist schon grundsätzlich ein ent-
scheidender Faktor, der über einen erfolgreichen 
Verlauf eines Freiwilligenjahres entscheidet. Dies 
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erfordert eine ausführliche Beratung durch die 
Träger und ist aus unserer Sicht der Beginn des 
pädagogischen Prozesses.  

Mit der Teilzeitoption wird der Beratungsaufwand 
noch einmal deutlich höher. Die Beratung erfolgt 
dabei sowohl in Richtung der Einsatzstellen als 
auch der Freiwilligen. Wenn die Freiwilligen 
während des Jahres von Teilzeit auf Vollzeit oder 
in die andere Richtung wechseln, ist ein nochmal 
erhöhter Aufwand zu sehen. Wir fordern daher, 
dass bereits die Bewerbungsphase zuwendungsfä-
hig wird und die Mittel hierfür im BFD und im 
FSJ aufgestockt werden. 

Zur Erhöhung der Taschengeldobergrenze ist zu 
sagen: Das geringe Taschengeld in den Freiwilli-
gendiensten stellt tatsächlich eine Zugangsbarri-
ere für junge Menschen mit sozioökonomisch 
schwierigerem Status her, die in den Freiwilligen-
diensten unterrepräsentiert sind. Wir begrüßen 
von daher ausdrücklich, wenn es zu einer realen 
Erhöhung des Taschengeldes sowie zu Mobilitäts-
zuschlägen kommt. 

Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass die 
Anhebung der Höchstgrenze für das Taschengeld 
bei den aktuellen �nanziellen Rahmenbedingun-
gen zu erhöhten Taschengeldern führen wird. Be-
reits jetzt wird der maximale Taschengeldbetrag –
das wurde gesagt – oft nicht ausgeschöpft. Das hat 
sich durch die allgemeinen Kostensteigerungen in 
den letzten zwei, drei Jahren noch einmal ver-
schärft. Die in der Koalition vereinbarte Absicht, 
das Taschengeld der Freiwilligen zu erhöhen, 
wird also durch die Gesetzesänderung und die 
Anhebung der Taschengeldobergrenze allein nicht 
erreicht, sondern es bedarf einer Aufstockung der 
Fördermittel für diesen Zweck. 

Abschließend möchte ich noch anmerken: Auch 
wenn der BAK die grundsätzlich geplanten Ände-
rungen im Gesetzentwurf begrüßt, werden diese in 
der Praxis erst dann in der Breite zum Tragen 
kommen, wenn die Träger, Einsatzstellen und die 
Freiwilligen selbst durch die Gesetzgeber eine 
bessere �nanzierte Re�nanzierung erhalten. 

Das FSJ ist bereits jetzt als Bundesprogramm trotz 
teils zusätzlicher Förderung durch die Länder auf 
die Bundesförderung mindestens in aktueller 
Höhe angewiesen. Die massiven Kostensteigerun-
gen, insbesondere der pädagogischen Begleitung, 
in den letzten beiden Jahren, Einsatz, Seminar-
häuser und Personalkosten sowie die im Raume 
stehenden Kürzungen der Fördermittel ab dem 
Jahr 2025 setzen die Freiwilligendienste massiv 
unter Druck und werden perspektivisch zu einer 
Reduzierung der Angebote führen. 

Die Anbieter von Freiwilligendiensten brauchen 
Planungssicherheit für 2025 und auch langfristig. 
Die gibt es aktuell nicht. Das ist derzeit das Haupt-
problem in den Freiwilligendiensten und bedarf 
dringend einer zukunftssicheren Lösung. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderung wäre hier ein 
wichtiger Schritt. 

Danke. 

Die Vorsitzende: Danke Ihnen. Wir beginnen mit 
der Frage- und Antwortrunde von circa 60 Minu-
ten. Den Anfang macht die SPD-Fraktion mit 
zehn Minuten. Hier spricht Herr von Malottki 
bitte. 

Abg. Erik von Malottki (SPD): Danke schön 
Frau Vorsitzende. Danke an alle Anzuhörenden 
heute für Ihre wichtigen Statements. 

Für uns als SPD-Fraktion ist zum Thema Freiwil-
ligendienste besonders wichtig, dass wir eine Si-
cherheit für die Freiwilligendienste haben, so-
wohl �nanziell als auch was die Platzzahlen an-
geht. Im zweiten ist für uns ganz wichtig, dass wir 
die materiellen Bedingungen der Freiwilligen 
auch verbessern. 

In diese Richtung gehen auch meine beiden Fra-
gen. Meine erste Frage wäre an Frau Dr. Eichhorn, 
aber gerne auch an Frau Rindt und Herrn Schulze. 
Frau Beimen und auch alle anderen haben sehr 
stark dargestellt, dass sie ein Problem mit 2025 
haben und dem Jahrgang 2024/2025. Wir sind sehr 
stolz darauf, wenn ich das mal so sagen darf für 
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alle Beteiligten, dass wir 2024 diese Erhöhung der 
Mittel hinbekommen haben. Wenn ich das richtig 
verstanden habe, können wir diese Mittel gar 
nicht nutzen, weil 2025 sozusagen die Anschluss-
�nanzierung fehlt. Vielleicht können Sie das 
nochmal deutlich machen, worum es da genau 
geht, weil es, glaube ich, etwas kompliziert ist.  

Meine zweite Frage wäre an Frau Beimen, gerne 
aber auch an Herrn Fehr und Frau Becker, zum 
Thema Taschengeldobergrenze. Jetzt haben wir 
hier einen Vorschlag der Erhöhung. Wir können 
uns eine weitere Erhöhung auf BAföG-Niveau be-
züglich der Obergrenze vorstellen. Vielleicht kön-
nen Sie mal sagen, ob das die Freiwilligen begrü-
ßen würden und gerne, wenn Sie dafür Zeit ha-
ben, auch nochmal einen Punkt zur Einführung 
einer möglichen Untergrenze machen. Aber ich 
würde gerne mit dem Punkt 2025 und dem Jahr-
gang 2024/2025 beginnen. 

Die Vorsitzende: Da waren drei Sachverständige 
angesprochen: Frau Dr. Eichhorn, Frau Rindt und 
auch Herr Schulze, die sich jetzt die Zeit etwas 
aufteilen müssen, damit dann auch noch für die 
zweite Frage Zeit bliebe. Bitte sehr.  

Wer möchte beginnen? Frau Dr. Eichhorn war als 
erstes genannt. Vielleicht möchten Sie beginnen.  

Dr. Jaana Eichhorn (Deutsche Sportjugend): Dann 
versuche ich das. Das Problem ist, dass wir ja 
Doppeljahrgänge haben. Unsere Freiwilligen star-
ten im September. Das heißt, wenn wir da einen 
Jahrgang �nanzieren wollen/gefördert haben wol-
len, dann brauchen wir eine Förderung, die im 
September 2024 startet, aber zu zwei Dritteln, 
nämlich für den Zeitraum Januar bis August nach 
2025 rüberreicht. 

Das heißt, wir haben jetzt im Bundeshaushalt für 
2024 tatsächlich Mittel. Wir sind darüber auch 
überaus dankbar und erfreut. Das Geld ist da. Wir 
würden es auch gerne nutzen, aber das Familien-
ministerium sieht sich momentan noch nicht dazu 
imstande, uns für den Jahrgang, der ja bis Au-
gust 2025 reichen würde, eine Förderzusage zu ge-
ben.  

Normalerweise bekommen wir Mitte Januar im-
mer die Zahlen. Derzeit warten wir hier noch, 
weil eben für 2025 Mittel gebraucht werden, die 
in dieser Höhe nicht eingeplant sind. Es liegen 
keine ausreichenden Verp�ichtungsermächtigun-
gen vor. Hier warten wir im Moment auf eine poli-
tische Lösung, die es uns erlauben würde, mit 
dem Jahrgang und seiner Planung endlich zu star-
ten. 

Die Vorsitzende: Frau Rindt, Herr Schulze, möch-
ten Sie ergänzen? Bitte sehr, Frau Rindt. 

Susanne Rindt (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsp�ege e. V.): Ja, sehr gerne. Ich glaube, 
den Sachverhalt hat Frau Dr. Eichhorn sehr, sehr 
ausführlich dargestellt.  

Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir nicht 
nur vor der Herausforderung in Bezug auf 2025 
stehen, sondern dass es eine dauerhafte Problema-
tik ist und wir hier eine Lösung benötigen, damit 
das bekannte Problem nicht jedes Jahr aufs Neue 
auftritt. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Herr Schulze. 

Martin Schulze (Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr, Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH): Vielleicht nochmal, um die Dramatik zu 
unterstreichen: Viele Einsatzstellen und Träger 
verlängern im Moment Verträge nicht von pädago-
gischen Mitarbeitenden, weil sie nicht wissen, ob 
sie im noch kommenden Jahrgang noch �nanziert 
sind. Es werden weniger Seminargruppen geplant.  

Das heißt, auch jetzt schon, trotz der vielen Mittel 
in 2024, für die wir dankbar sind, wird sich eine 
Reduzierung des Angebots ergeben, wenn nicht 
ganz bald klar ist, dass auch der nächste Jahrgang 
in voller Größenordnung �nanziert ist. 

Die Vorsitzende: So, und dann zur zweiten Frage. 

Abg. Erik von Malottki (SPD): Ja, die zweite Frage 



  
 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 58. Sitzung 
vom 19. Februar 2024 

Seite 20 von 37 

 
 

ging an Frau Beimen, Herrn Fehr und Frau Becker 
zur Taschengeldobergrenze und gerne auch ergän-
zend zur Untergrenze. 

Die Vorsitzende: Frau Beimen zuerst. 

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Vielen Dank für die 
Frage. Ich denke, generell, wenn wir übers Ta-
schengeld Untergrenze/Obergrenze reden, müssen 
wir uns einfach fragen: Was ist uns Engagement in 
Deutschland wert? Was ist es uns wert, wenn 
Menschen sich für sehr schwache Gruppen in der 
Gesellschaft einsetzen und damit tragende Stützen 
für unser Land darstellen?  

Wenn ich an meinen Freiwilligendienst zurück-
denke, dann denke ich natürlich an wertvolle 
Lernerfahrungen und schöne Momente. Ich denke 
aber auch an harte Schichten und Erschöpfung 
und herausfordernde Patienten. Ich denke an Le-
ben und an Tod und an Kummer und Freude. Ich 
denke auch gleichzeitig daran, wie oft ich manch-
mal vor dem leeren Geldbeutel stand und wie sehr 
mich das manchmal belastet hat. Wie ich vor Her-
ausforderungen stand, weil die aktuellen Preise, 
die In�ation nicht mehr zu dem Taschengeld ge-
passt haben, was gezahlt wurde. Ich denke auch 
daran, wie oft ich auch Freunden absagen musste, 
wie ich das Gefühl hatte, irgendwie nicht mehr so 
viel soziale Teilhabe miterleben zu können und 
das, obwohl ich mich ja für die Gesellschaft ein-
setze. Das war für mich irgendwie total unstim-
mig.  

Ich weiß, dass es sehr vielen Freiwilligen so geht. 
Das ist eigentlich der Grund, da müssen wir uns 
fragen: Was ist es uns wert, wenn die sich so maß-
geblich einsetzen? Da braucht es ein hohes Ta-
schengeld, da braucht es ein Taschengeld auf BA-
föG-Höchstsatz bestmöglich und vor allem aber 
eine Untergrenze, damit Freiwillige, die sich ein-
setzen, nicht in diese armutsgefährdenden Berei-
che kommen.  

So, wie das Taschengeld aktuell ist, ist es eine Zu-
gangsbarriere. Manche Freiwillige, gerade aus �-
nanziell schwachen Familien kommen, starten gar 

keinen Freiwilligendienst oder müssen den nach 
kurzer Zeit abbrechen, weil sie mit diesen Heraus-
forderungen nicht klarkommen können. Das ist 
wirklich eine Ungerechtigkeit. Das ist sehr schade. 
Da geht ganz viel Potenzial verloren.  

Deswegen kann ich mich wirklich nur für eine 
Anhebung des Taschengelds, auch für eine Unter-
grenze aussprechen, um wirklich da mehr Diversi-
tät reinzubringen und einfach einen Freiwilligen-
dienst zu ermöglichen, der für alle möglich ist.  

Jetzt möchte ich gerne weitergeben. 

Die Vorsitzende: Danke sehr, an Frau Becker oder 
Herrn Fehr? Wer möchte zuerst? 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Sonst würde ich erstmal wei-
termachen. Ich schließe mich dem, was Frau Bei-
men gesagt hat, sehr an, würde aber noch dazu er-
gänzen, um das Ganze vielleicht etwas zu verdeut-
lichen: Ich habe bis jetzt in meinem Freiwilligen-
dienst noch keinen einzigen Freiwilligen kennen-
gelernt, der ein Taschengeld bezahlt bekommt, 
was am Höchstsatz orientiert ist. Ich möchte da-
mit nur sagen: superwenig Freiwillige bekommen 
diesen Höchstsatz wirklich ausgezahlt. Heißt, die 
wenigsten pro�tieren wirklich von dieser Erhö-
hung also von der Gesetzesänderung.  

Deswegen denke ich, dass eine Untergrenze deut-
lich sinnvoller wäre, da damit die Freiwilligen, 
die gerade am wenigsten Taschengeld bezahlt be-
kommen, eher einen größeren Mehrwert gewinnen 
könnten und dann nicht mehr vor den Problemen, 
die Frau Beimen gerade angesprochen hat, stehen 
sollten.  

Ich würde dazu noch ergänzen, dass es beim Mo-
bilitätszuschlag ähnlich aussieht. Ich denke, die 
meisten Träger würden uns gerne einen Mobili-
tätszuschlag zahlen können, wenn er jetzt im Ge-
setz verankert wird, sind aber schlichtweg nicht 
in der Lage, das zu tun, weil das Geld dort fehlt. 
Auch dort müssen andere Lösungen, wie bei-
spielsweise die Freie Fahrt für Freiwillige 
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gefunden werden, damit alle Freiwilligen die 
Möglichkeit haben, den Personennahverkehr kos-
tenlos zu nutzen und es nicht von der �nanziellen 
Situation des Trägers oder der Einsatzstelle ab-
hängig ist. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Herr Fehr, möchten 
Sie noch ergänzen? 

Jonathan Fehr (Mitglied des Sprecher*innenrates 
im Bundesfreiwilligendienst): Ja. Ich kann mich 
auf jeden Fall Frau Beimen und Frau Becker da 
anschließen. Grundsätzlich geht es bei den Frei-
willigendiensten ja um das Engagement. Das 
heißt, niemand hat hier das Ziel oder will das 
große Geld verdienen, aber trotzdem bin ich der 
Meinung oder sind wir, glaube ich, alle der Mei-
nung, dass von diesem Taschengeld eben ein Le-
ben möglich sein muss. Das ist momentan ganz oft 
einfach nicht der Fall.  

Wie Frau Beimen das eben schon formuliert hat, 
es ist eben eine extreme Barriere vorhanden, 
dadurch, dass Leute, die auch auf mehr Geld an-
gewiesen sind, einfach auch nicht die Möglichkeit 
haben, an einem Bundesfreiwilligendienst teilzu-
nehmen. Sonst kann ich mich aber auch anschlie-
ßen.  

Die Vorsitzende: Danke sehr. Die SPD-Fraktion 
hat noch eine Minute. 

Abg. Erik von Malottki (SPD): Vielleicht einfach 
danke schön für die Statements. Die bringen uns 
auf jeden Fall nochmal weiter und bestätigen uns 
auch, in dem, was wir jetzt vorhaben.  

Was mir große Sorgen macht, sage ich ganz ehr-
lich, ist das, was ich über das Jahr 2025 und den 
jetzigen Jahrgang 2024/2025 gehört habe. Was auf 
keinen Fall passieren darf, ist, dass wir jetzt hier 
das Geld für 2024 bereitgestellt haben und es am 
Ende gar nicht ausgeschöpft wird.  

Die Kürzungen �nden faktisch bei den Zahlen 
trotzdem statt, weil die Anschluss�nanzierung für 
das Jahr 2025 nicht passt. Das darf auf keinen Fall 

passieren. Das müssen wir verhindern.  

Danke. 

Die Vorsitzende: Danke sehr für diese Runde. 
Dann gehen wir weiter zur Fraktion der CDU/CSU 
mit zehn Minuten. Bitte sehr, Herr Edelhäußer. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Vielen Dank 
Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen 
und liebe Fachleute – danke für die Einblendung 
der Zeit, wunderbar, danke – was der Kollege 
von Malottki gerade gesagt hat, das ist natürlich 
evident. Es ist uns aber auch von allen Verbänden 
schon gesagt worden.  

Es hilft jetzt nichts, den Sprung für das Jahr 2024 
hinzukriegen und 2025 dann im Regen zu stehen. 
Das wurde heute nochmal eindrücklich und mehr 
als anschaulich auch bestätigt. Also nicht nur ei-
nen Schritt tun, sondern den weiteren Schritt 
bzw. dann die weiteren Schritte einer Verstetigung 
auch tun.  

Jetzt zunächst zu meinen Fragen. Ich würde als 
erstes den Bundesarbeitskreis Freiwilliges Sozia-
les Jahr, den Herrn Schulze, kontaktieren. Sie ha-
ben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass viele 
Träger die nötigen Ressourcen, und auch die ande-
ren Fachreferenten haben das gesagt, die nötigen 
Ressourcen einfach nicht haben, um wirklich 
diese Taschengelderhöhung oder/und auch den 
Mobilitätszuschlag wirklich in die Praxis umzu-
setzen. Also Theorie gut, Praxis dann schwierig, 
wenn wir nicht parallel auch irgendeine Förde-
rung, eine zusätzliche Förderung von Seiten des 
Bundes eben mitbekommen würden.  

Jetzt ist die Frage: Zu welchen Problemen würde 
das konkret aus Ihrer Sicht führen? Sehen Sie 
dann irgendwo die Gefahr, dass jetzt der kleinere 
Träger und jetzt sind ja welche, die dabei sind 
heute, auch große Träger, aber gerade bei den klei-
neren Trägern, die eben diese �nanziellen Spiel-
räume und diese Möglichkeiten nicht haben, die-
ses Taschengeld in irgendeiner Form moderat viel-
leicht auch anzupassen, dass die sich dann 



  
 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 58. Sitzung 
vom 19. Februar 2024 

Seite 22 von 37 

 
 

irgendwie verabschieden, dass die wegfallen und 
dass die auch vom Markt verdrängt werden? Wie 
können wir denn das verhindern? Das wäre jetzt 
meine erste Frage und dann machen wir weiter.  

Danke. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Herr Schulze, Sie 
sind gefragt. Bitte sehr. 

Martin Schulze (Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr, Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH): Die Gefahr besteht natürlich, dass gerade 
kleinere Einsatzstellen, die nicht so �nanzstark 
sind, sich einen Freiwilligendienst dann nicht 
mehr leisten können, wenn sie das Taschengeld 
nicht erhöhen können und auch, wenn eine Un-
tergrenze gefordert wird. Auch das ist eine Her-
ausforderung. Je nachdem, wo die liegt, könnte 
das für kleinere Einsatzstellen schon die Schmerz-
grenze überschreiten, weil keine Einsatzstelle 
Dumping haben möchte, sondern ja auch vernünf-
tig bezahlen will. Aber oft ist es einfach nicht 
möglich. Von daher ist das sicherlich an der Stelle 
schwierig.  

Der Wettbewerb wird steigen. Es wird Einsatzbe-
reiche geben, die vielleicht besser zahlen können. 
Das heißt, da wird die Konkurrenz um die Frei-
willigen sicherlich steigen. Das kann auch dazu 
führen, dass bestimmte Einsatzstellen, bei uns im 
Feld zum Beispiel die Evangelische Jugend oder 
ähnliches, vielleicht Schwierigkeiten haben wer-
den, bestimmte Einsatzstellen weiter zu bespielen. 
Das heißt, die Einsatzstellenvielfalt könnte zu-
rückgehen und damit die Auswahlmöglichkeiten 
für junge Menschen. Es wird an der Stelle ein 
nicht ganz einheitliches Bild geben, sondern es 
wird vielfältige Auswirkungen haben und man 
muss tatsächlich gucken, was man da möchte.  

Ich verweise nochmal auf das Projekt „Jugendfrei-
willigenjahr“ von 2018. Da war vorgesehen, dass 
der Bund ein Taschengeld bezahlt, ein einheitli-
ches für alle Freiwilligen und Mobilitätszu-
schläge. In so eine Richtung gedacht, würde es tat-
sächlich dazu führen, dass die ganze Breite der 
Einsatzstellen und Einsatzfelder erhalten wird. 

Darüber sollten wir weiter nachdenken, denke 
ich. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Wer fragt weiter? 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Und zwar 
auch an Herrn Schulze gerichtet: Jetzt haben wir 
heute schon gehört, dass bei den Freiwilligen-
diensten hauptsächlich ja, sagen wir mal, der mit-
telständische Haushalt kommt. Also die, die sich 
einfach sozioökonomisch, wie es fachdeutsch 
auch gesagt worden ist, sich das leisten können.  

Jetzt ist die Frage, ob es mit der Einführung des 
Freiwilligendienstes in Teilzeit Ihrer Meinung 
nach besser gelingen könnte, dass wir die Men-
schen aus �nanzschwächeren Familien dann auch 
für so eine Teilhabe und für so eine Teilnahme an 
einem Freiwilligendienst begeistern? Klappt das 
oder sagen Sie, in der Theorie könnte das klap-
pen, aber wie schaut es aus? 

Die Vorsitzende: Das geht nochmal an Sie, 
Herr Schulze. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Ja. 

Martin Schulze (Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr, Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH): Aus meiner Sicht ist Teilzeit nicht so 
sehr eine Frage des Hintergrund von den Freiwil-
ligen, sondern es ist ein grundsätzlicher Wunsch 
der jungen Leute, �exibel einen Dienst leisten zu 
können. Von daher muss man, glaube ich, eher sa-
gen, dass die Teilzeit das Spektrum der jungen 
Leute, die überhaupt angesprochen werden, er-
höht, also unabhängig vom sozioökonomischen 
Hintergrund. Das spielt dann eher eine Rolle beim 
Thema Taschengeld. Diese sind im Moment tat-
sächlich an vielen Stellen nicht in der Lage, einen 
Freiwilligendienst zu machen, weil das nicht aus-
reichend ist von der Finanzierung. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Es ist noch Zeit für 
die CDU/CSU-Fraktion. 
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Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Dann würde 
ich mit der Sportjugend weitermachen, der 
Frau Dr. Eichhorn. Genau, fünf Minuten habe ich 
noch. Bezüglich der Attraktivitätssteigerung für 
die Freiwilligendienste an sich haben wir jetzt ge-
hört, dass ja alles sehr bemüht ist, aber nicht so 
ganz der letzte Burner ist, hinsichtlich dessen, 
was so faktisch möglich wäre.  

Jetzt die Frage: Wenn man TOP 3 Prioritätenliste, 
wie man denn jetzt den Freiwilligendienst einfach 
attraktiver gestalten könnte, vorlegen würde: Was 
wäre denn von Ihrer Seite das Petitum an die Poli-
tik, um zu sagen, dass sind die drei wichtigsten 
Punkte, die wir als Politik erfüllen müssten, um 
das dann wirklich ausreichend attraktiv zu gestal-
ten? Aber wirklich eine Prioritätensetzung. 

Die Vorsitzende: Danke. Frau Dr. Eichhorn. 

Dr. Jaana Eichhorn (Deutsche Sportjugend): Es tut 
mir sehr leid, aber ich lande auch bei diesen Ant-
worten immer bei Dingen, die Geld kosten. 

Ich glaube, das erste ist tatsächlich ein Taschen-
geld, das ausreicht, das wirklich eine reale Mög-
lichkeit bietet neben „Ich jobbe mal hier“, „Ich 
mache mal da was“. (Die Möglichkeit) ein Jahr 
lang so zu planen, wie man gerne leben möchte, 
inklusive eines Deutschlandtickets oder vergleich-
baren Mobilitätspunktes.  

Das zweite wäre die Frage, wie ein Freiwilligen-
dienst angesehen wird in der Gesellschaft. Das hat 
etwas damit zu tun, wie spätere Arbeitgeber, wie 
die Universitäten auf Freiwilligendienstableistung 
reagieren. Also, ob es möglich ist zu sagen, ein 
Freiwilligendienst wird anders angerechnet als 
ein Wartesemester, beispielsweise von den Uni-
versitäten. Es gibt Versuche, dafür ECTS-Punkte 
zu verteilen. Es gibt Ausbildungen, bei denen mit 
bestimmten Schulabschlüssen Ausbildungen ver-
kürzt werden können. Warum auch nicht bei Frei-
willigendiensten?  

Das dritte ist, dass wir wirklich in der Gesellschaft 
eine Kultur der selbstverständlichen Freiwilligkeit 

brauchen. Ich glaube, dass Herr Podschun ein sehr 
wichtiges Stichwort genannt hat: Das Recht auf 
die Förderung der Freiwilligendienste und eine 
Kommunikation über die Möglichkeit, Freiwilli-
gendienste abzuleisten, und zwar für alle. Denn 
wenn es gelingt zu sagen: „Es ist eine absolute 
Selbstverständlichkeit.“, „Jeder macht einen Frei-
willigendienst.“, „Das gehört dazu.“, „Du musst 
eher begründen, warum du keinen machst.“ Wenn 
in den Schulen schon erläutert wird, was die Vor-
teile von Freiwilligendiensten sind, wenn im 
Sportverein jeder davon ausgeht, dass die jungen 
Menschen nach ihrem Schulabschluss als erstes 
mal für einen Freiwilligendienst dort bleiben, 
dann kann sich was verschieben.  

Aber auch das wird voraussetzen, dass entspre-
chende �nanzielle Mittel bereitgestellt werden. 
Also rein mit Haltungen und Wunschvorstellun-
gen wird das leider nicht zu machen sein. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Wie viele Mi-
nuten habe ich? 

Die Vorsitzende: Zwei Minuten.  

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Zwei Minu-
ten. 

Die Vorsitzende: Zwei Minuten, acht Sekunden. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Alles klar. 
Dann gleich nochmal die Frage an Frau Dr. Eich-
horn. Und zwar geht es auch, weil Sie es gerade 
angesprochen hatten, um die Frage der Anerken-
nung der Fachhochschulreife. Wenn man das jetzt 
so sieht, sollte das Sicht der Sportjugend gelingen, 
wenn es um die Anerkennung dieses Freiwilligen-
dienstes für die Erlangung dieser Hochschul-
reife/Fachhochschulreife geht? Wie wichtig ist es 
dann, das Ganze jetzt in Teilzeit zu machen, um 
das auch richtig anerkannt zu bekommen fürs Stu-
dium? Wie sollte das am besten funktionieren? 
Wie soll da die Anpassung sein, damit man das 
auch gewährleisten kann? 
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Die Vorsitzende: Danke. Frau Dr. Eichhorn. 

Dr. Jaana Eichhorn (Deutsche Sportjugend): Das 
Hauptproblem an dieser Stelle ist, dass dies in 
Länderzuständigkeit liegt. Das heißt, die Bundes-
länder entscheiden, wie sie an dieser Stelle die 
Fachhochschulreife mit dem praktischen Teil aus-
gestalten. Es gibt welche, die einfach sagen, wie 
Brandenburg, „so und so viele Stunden müssen 
abgeleistet werden im Rahmen eines Prakti-
kums/im Rahmen eines Freiwilligendienstes“, 
und es gibt andere, die sagen „nein, es müssen 
zwölf Monate in Vollzeit sein“.  

Was wir in erster Linie bräuchten, wäre eine klare 
Regelung und am allerliebsten eine Regelung, die 
nicht für jedes Bundesland oder auch für jeden 
Schulbezirk anders lautet, denn das erschwert uns 
die Beratungsarbeit sehr. Wir haben im Bundes-
freiwilligendienst Träger, die sind in 16 Bundes-
ländern aktiv. Wie wollen diese ihre Freiwilligen 
beraten, wenn sie so eine Frage einmal im Jahr für 
Bremen haben? Das ist alles nicht so einfach. 

Bislang war das ein wunderbares System, dass 
man sagt, ein Jahr Freiwilligendienst und damit 
ist das Praktische erfüllt. Wenn das weiter ginge, 
wäre das wunderbar, aber da es sich um Ländersa-
che handelt, bin ich ein bisschen skeptisch, ob 
wir das tatsächlich erreichen können. 

Die Vorsitzende: Danke sehr.  

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Letzter Satz 
von mir. Das heißt natürlich, dass wir auf unsere 
Länderkollegen zugehen und das mit denen ab-
stimmen müssen, weil sonst das Ganze im Sande 
verläuft. Danke schön.  

Die Vorsitzende: Danke sehr. Dann kommen wir 
zum nächsten Block. Wir kommen zur Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auch mit zehn Minu-
ten. Frau Kollegin Fester ist an der Reihe. Bitte 
sehr. 

Abg. Emilia Johanna Fester (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Vielen Dank Frau Vorsitzende und 

auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an die 
Sachverständigen hier. Ich habe das Gefühl, diese 
Anhörung spiegelt sehr gut das Dilemma wieder, 
in dem wir uns ja auch be�nden, weil wir als Ab-
geordnete, die wir hier sitzen, im Zweifel nicht 
den Haushalt mitverhandeln, uns aber natürlich 
auch stark gemacht haben unseren Kolleg*innen 
gegenüber und immer wieder festgestellt haben, 
leider können wir kein Geld er�nden, auch wenn 
wir es alle sehr gerne hätten. Ich glaube, der Ap-
pell für den Jahrgang 2024/2025 die VEs nachzu-
holen, ist sehr klar angekommen und ich vermute 
auch mal, dass das nichts ist, was nicht schon im 
Gange wäre. Mehr möchte ich mich dazu gerade 
nicht aus dem Fenster lehnen. 

Ich glaube, was wir hier mit diesem Gesetz versu-
chen, ist, innerhalb des Handlungsrahmens, den 
wir als Ausschuss für FSFJ haben, die Bedingun-
gen sowohl für die Träger, die Einsatzstellen als 
auch natürlich für die Freiwilligen zu verbessern. 
Ich �nde, es ist schon sehr deutlich geworden, in 
was für einem Dilemma wir uns da be�nden, weil 
wir Konkurrenzdruck auf der einen Seite zwi-
schen den Einsatzstellen und den Trägern erhöhen 
und auf der anderen Seite deswegen ja nicht un-
bedingt einen Bogen darum machen können, die 
Situation der Freiwilligen da, wo es geht, zu ver-
bessern.  

Deswegen geht es hier immer nur um ein modera-
tes Anheben und nicht darum, dass man allen 
Freiwilligen, die es gibt, über die Einsatzstellen, 
die es sich halt irgendwie leisten können, 
2 000 Euro aufs Konto zu überweisen. Das würde 
natürlich eine sehr starke Konkurrenz verursa-
chen. Es geht irgendwie darum, eine Art von Fair-
ness herzustellen und es jungen Menschen zu er-
möglichen, einen Freiwilligendienst zu machen.  

Ich habe jetzt hier im Raum bisher wahrgenom-
men, dass die Teilzeitmöglichkeiten eigentlich 
alle gut �nden. Den Mobilitätszuschuss �nden 
prinzipiell auch alle gut, auch wenn es andere In-
strumente gibt, die auch gut wären und die Mög-
lichkeit für Einsatzstellen, etwas mehr Geld zu be-
zahlen, wird noch ein bisschen kritisch gesehen.  

Also erstmal Danke auch an alle Freiwilligen, die 
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da sind. Ich �nde, ihr seid großartig und ihr habt 
eine große Bedeutung in der Gesellschaft. Aber 
ich würde dann jetzt vielleicht einmal kon-
zentriert, auch aufgrund der Zeit, Frau Becker fra-
gen, was letztendlich die Teilzeitmöglichkeit, der 
Mobilitätszuschuss und die Möglichkeit der Ein-
satzstellen, einigen Freiwilligen mehr Geld zu be-
zahlen, was das zum Beispiel auf den Seminaren 
ausmachen würde und was das in der Praxis für 
das Untereinander der jungen Menschen ausma-
chen würde.  

Ist es tatsächlich so, dass dadurch dann eine Un-
gleichheit und eine Unfairness unter den jungen 
Menschen entsteht oder sucht man sich seinen 
Freiwilligendienst nicht sowieso aufgrund des 
Themas aus, anstatt aufgrund der monetären Aus-
stattung, die man da zum Beispiel kriegt? Was 
hätte das für Praxisauswirkungen, wenn wir die-
ses Gesetz verabschieden würden? Das würde ich 
gerne wissen. 

Die Vorsitzende: Danke. Frau Becker war gefragt. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Zum einen denke ich nicht, 
dass, die Freiwilligen sich untereinander das 
nicht untereinander gönnen oder das als unfair 
emp�nden würden, aber ich denke schon, dass es 
auch eine Frage des �nanziellen Hintergrundes 
ist, ob man sich seinen Einsatzbereich nach Inte-
ressensthema aussuchen kann, also ob man selber 
die Möglichkeit hat, eine Einsatzstelle zu wählen, 
die vielleicht weniger Taschengeld zahlt, weil 
man weiß, dass man eventuell auf andere �nanzi-
elle Ressourcen wie beispielsweise der Eltern zu-
rückgreifen kann. Viele Freiwillige haben diese 
Möglichkeit nicht, weil sie darauf angewiesen 
sind, dass sie sich selber �nanzieren können in ih-
rem Freiwilligendienst.  

Dementsprechend würde ich sagen, dass es den 
Freiwilligen gegenüber natürlich super unfair ist, 
wenn sie ihre Einsatzstelle nicht nach ihrem 
höchsten Interesse auswählen können, sondern 
auf das Geld schauen müssen und dabei nicht ihr 
Orientierungsjahr und ihre persönliche Weiterbil-
dung in den Vordergrund stellen können. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. 

Abg. Emilia Johanna Fester (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Okay, danke für die Einschätzung. Ich 
würde dann gerne auch Frau Bisping noch einmal 
darum bitten, mir aus Ihrer persönlichen Perspek-
tive und Praxis da noch einen Beitrag zu zugeben. 

Kira Bisping (Internationaler Bund): Grundsätz-
lich vorneweg – vielen Dank für die Frage – ist es 
ja so, dass wir tatsächlich, wie Sie es auch schon 
gesagt hatten, darauf warten, dass dieses Gesetz 
verabschiedet wird. Also die Träger von uns, die 
warten darauf. Wir sprechen auch regelmäßig mit 
unseren Trägern darüber und die freuen sich, 
wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, weil wir 
einfach wissen, dass es den Bedarfen und so der 
Lebensrealität von den jungen Menschen auch ein 
Stück weit entspricht.  

Insofern muss ich auch an der Stelle nochmal be-
tonen, dass ich großen Respekt vor unseren päda-
gogischen Fachkräften habe, die in dem Bereich 
arbeiten, denn die wissen schon auch, dass das 
ein erhöhter Aufwand ist, mit dem sie da sozusa-
gen zurechtkommen müssen. Da braucht es natür-
lich an anderen Stellen dann Entlastung, um das 
kompensieren zu können, sei es jetzt -wurde ja 
auch schon angesprochen - durch eine Re�nanzie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit oder auch eine Re�-
nanzierung von der Bewerbungsarbeit, also dieses 
Matching. Wie Herr Schulze vorhin auch schon 
sagte, dieser Prozess beginnt wirklich in dem Mo-
ment, wo die Bewerbung sozusagen eingeht. 

Wir wollen die Freiwilligen dabei beraten, dass 
sie den richtigen Platz �nden. Jetzt kommt noch 
dazu, dass wir die Freiwilligen natürlich auch da-
bei beraten, dass sie das Richtige zeitliche Modell 
für sich �nden. Wir haben einfach viele Bewer-
ber*innen und viele junge Menschen, die auch 
eine Post-Corona-Zeit hinter sich haben. Sie sind 
teilweise auch ausgelaugt und haben vielleicht 
einfach nicht die Kraft für so einen Vollzeitdienst. 
Insofern denke ich, dass es jetzt auch zum richti-
gen Zeitpunkt ist, da so ein bisschen das Ventil 
aufzudrehen und den Freiwilligendienst der Le-
bensrealität etwas anzupassen.  
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Bei dem Thema Taschengeld, das wurde jetzt 
mehrfach gesagt, glauben wir auch nicht, dass 
sich das Ganze in der Realität so wirklich spiegeln 
wird. Es wird die Taschengeldobergrenze nicht 
ausgeschöpft und es wird natürlich auch so blei-
ben, wenn die Obergrenze nach oben gesetzt wird, 
auch wenn diese auf zehn Prozent gesetzt wird. 
Nichtsdestotrotz wird es so bleiben, dass es immer 
diesen Gap geben wird.  

Die Freiwilligen haben natürlich ein sehr starkes 
Gerechtigkeitsemp�nden und auch im Rahmen 
unseres Sprecher*innen-Systems kriegen wir das 
häu�g gespiegelt, dass diese Frage nach den unter-
schiedlichen Taschengeldern diskutiert wird. In-
sofern, glaube ich, ist der Schlüssel, der jetzt hier 
auch schon mehrfach genannt wurde, dass man 
das Freiwilligengeld einführt und diese Diskus-
sion und das Ungerechtigkeitsemp�nden dadurch 
natürlich auch ein Stück weit beendet. 

Abg. Emilia Johanna Fester (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Danke. Das spricht jetzt für mich ge-
rade erstmal noch für eine Art von moderaten An-
hebungen, bis wir vielleicht tatsächlich mehr Geld 
in das System bringen können. Auch um sozusa-
gen die Balance auf eine Art und Weise zu halten 
und auch kein böses Blut unter den Freiwilligen 
selbst zu erzeugen, aber ohne blind davor zu ste-
hen, dass es letztendlich eine materielle Verbesse-
rung der Situation der Freiwilligen braucht. 
Danke für die Einschätzung.  

Ich würde gerne noch die letzten zweieinhalb Mi-
nuten dafür nutzen, einen Blick in ein Thema zu 
werfen, das wir jetzt bisher noch gar nicht ange-
sprochen haben, nämlich die momentanen Ur-
laubsregelungen für Freiwillige. Da wüsste ich ei-
nerseits gerne von Frau Becker, wie das Emp�n-
den gegenüber den Urlaubsabsprachen, die es nor-
malerweise gerade so gibt, von Freiwilligen ist 
und dann andererseits auch einmal wieder von 
Ihnen, Frau Bisping, wie Sie die derzeit geltenden 
Urlaubsregelungen im Freiwilligendienst wahr-
nehmen, ob sich diese so bewährt haben oder ob 
es eigentlich eine Veränderung der Urlaubsrege-
lungen im Freiwilligendienst bräuchte und wie 
das gehen kann.  

Ich hoffe, Sie kriegen die zwei Minuten gut unter-
einander aufgeteilt und ich bedanke mich schon-
mal, weil ich wahrscheinlich nicht mehr zu Wort 
komme. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Becker. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Ich muss sagen, dass ich mich 
mit den Urlaubsbedingungen noch nicht umfas-
send mit denen beschäftigt habe. Ich habe aber in 
meiner Seminargruppe, auf meiner Landesebene 
und auf Bundesebene, auch noch keine großen 
Probleme mit den Urlaubsbedingungen oder mit 
den Urlaubsregelungen wahrgenommen.  

Ich glaube, das sind ganz andere Themen, die bei 
uns eine höhere Priorität haben, die zuerst gelöst 
werden müssten und habe da noch kein großes 
Unverständnis für vernommen.  

Abg. Emilia Johanna Fester (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Das heißt aber, mehr oder weniger Ur-
laub war noch nie Thema. Entsprechend reicht 
der Urlaub wahrscheinlich. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Genau. Korrekt. Es war eher 
Thema sowas wie Taschengeld.  

Abg. Emilia Johanna Fester (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Ja gut.  

Die Vorsitzende: Frau Bisping. 

Kira Bisping (Internationaler Bund): Explizit ist ja 
in dem Gesetzentwurf Urlaub auch kein Thema. 
Implizit schwingt es natürlich immer mit, wenn 
es um Teilzeit geht. Da schwingt auch das Thema 
Urlaub mit. Wir haben ja in den Freiwilligen-
diensten das Bundesurlaubsgesetz. Das gilt nach 
dem Jugendfreiwilligendienstgesetz und nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. Insofern re-
gelt sich natürlich das Thema Urlaub auch über 
die entsprechenden Gesetze.  
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Ich kann vielleicht zu dem Thema noch sagen, 
dass wir kürzlich bei uns im Haus so eine kleine 
Irritation hatten. Wir haben unsere ganzen Mus-
terverträge nochmal angeguckt und bei der Gele-
genheit hat uns eine Kanzlei auch nochmal zu 
dem Thema Urlaub beraten. Die waren der Mei-
nung, dass das, was wir da bisher drinstehen ha-
ben, was auch absolut konform ist mit dem, wie es 
in den BFD-Vereinbarungen vom Bund beispiels-
weise enthalten ist und wie es auch vom BAFzA 
ausgelegt wird, dass man § 4 und 5 des Bundesur-
laubsgesetzes ausklammern kann und die Berech-
nung von dem Urlaub sich dann an den Dienstmo-
naten und nicht, wie es im Bundesurlaubsgesetz 
eigentlich drinsteht, an den Kalenderjahren orien-
tiert, dass das nicht rechtens wäre. Insofern ja, wie 
gesagt, hier ist bei uns da einfach nochmal die Ir-
ritation entstanden.  

Ich kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern das 
über das Gesetz irgendwie geregelt werden 
könnte, aber uns ist einfach natürlich immer 
wichtig, dass die Freiwilligen gegenüber den 
Hauptamtlichen nicht benachteiligt werden. In 
dem Sinne bezieht sich das auch auf die Frage, ob 
man, wenn man in der zweiten Jahreshälfte seinen 
Dienst beendet, dann nochmal Anspruch auf den 
vollen Urlaub des ganzen Haushaltsjahres hat, ist 
das schon eine relevante Frage. 

Die Vorsitzende: Okay, danke sehr. Wir kommen 
zur nächsten Runde, zur Fraktion der AfD mit sie-
ben Minuten. Herr Reichardt, bitte. 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Erstmal vielen Dank 
für die Eingangsstatements. Zunächst mal will ich 
ganz kurz was sagen. Natürlich, es geht hier viel 
um Geld. Es ist eben gesagt worden, es wäre nicht 
genug Geld da. Das stimmt natürlich nicht. Es 
wäre genug Geld für diese Vorhaben da, wenn 
Deutschland zum Beispiel endlich aufhören 
würde, in der Ukraine eine Kriegsverlängerungs-
politik mit Abermilliarden zu unterstützen – dann 
wäre hier genügend Geld da, aber darauf will ich 
jetzt gar nicht näher eingehen. Das gehört auch 
hier nicht direkt in den Ausschuss.  

Das zweite ist und da sind wir uns sicherlich alle 
einig, denke ich, dass die Teilzeitmöglichkeiten 

hier völlig unstrittig sind. Das ist eine gute Sache. 
Jedenfalls haben wir keine nachteiligen Punkte 
daran gefunden. Darum will ich jetzt hier mal eine 
Frage stellen: Gibt es überhaupt irgendeinen Ex-
perten, der auch nur einen Punkt �nden würde, 
wo diese Teilzeitmöglichkeiten einen Nachteil 
hätten? Der könnte jetzt gerne was sagen, weil ich 
würde es einfach gerne als ganz konstruktive 
Frage wissen.  

Die Vorsitzende: Wer möchte? 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Möchte jemand? 

Die Vorsitzende: Muss nicht. Es steht nur im 
Raum die Frage. Wer möchte antworten? 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Bitte.  

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Danke für die Frage. Wie 
Sie das schon geschildert haben, ist die Teilzeitva-
riante, das haben ja hier auch alle, glaube ich, jetzt 
sehr eindrücklich nahegelegt, an sich vom Grund-
prinzip wirklich eine gute Idee und die begrüßen 
wir auch alle. Es ist nur lediglich wichtig, dass 
diese auch ausreichend �nanziert wird durch hö-
here Zuschüsse. Das haben wir, glaube ich, auch 
alle versucht, sehr deutlich zu machen, dass, so-
lange das nicht passiert ist, es eben einfach in der 
Realität nicht umsetzbar ist. Dann bleibt es nur 
eine Lösung auf dem Papier.  

Das wäre natürlich äußerst schade, wenn die Er-
wartungen an den Freiwilligendienst von den 
Freiwilligen hochgehen und man das aber nicht 
erfüllen kann, weil es dann keine konkreten Teil-
zeitmöglichkeiten bei vielen kleineren, �nanziell 
schwächeren Trägern geben wird. Das macht den 
Freiwilligendienst dann wieder unattraktiv im Ge-
genschluss, aber das haben wir ja, glaube ich, 
auch ganz gut (dargestellt). 

Die Vorsitzende: Danke sehr. 

Abg. Martin Reichardt (AfD): Danke schön. Dann 



  
 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 58. Sitzung 
vom 19. Februar 2024 

Seite 28 von 37 

 
 

habe ich halt noch eine zweite Frage. Von allen 
Experten ist halt gesagt worden, der eine hat ge-
sagt: „Wir brauchen die Möglichkeit eines 
Deutschlandtickets“, dann brauchen wir, sage ich 
mal, gegebenenfalls Geld in dem Bereich, dass 
nicht nur die Obergrenze erhöht wird, sondern 
das Geld eben tatsächlich zur Verfügung gestellt 
wird.  

Es ist ja im Parlamentarischen nun mal so, von 
ganz vielen Experten werden Forderungen ge-
stellt. Dann kommt so ein Strauß zusammen von 
zehn Forderungen oder so, die vielleicht im Raum 
stehen. Am Ende �ndet vielleicht gar keine oder 
aber nur eine oder zwei Eingang in eine wirkliche 
Änderung des Gesetzes.  

Darum würde ich einfach an jeden die Frage stel-
len. Ich glaube, wir haben genug Zeit, wenn jeder 
ein, zwei Sätze sagt und wirklich sagt, was aus 
seiner Sicht das Wichtigste ist. Ist es entweder ein 
Ticket oder ist es die Erhöhung der Gelder allge-
mein? Dann hätten wir nochmal eine Gelegenheit, 
dass jeder vielleicht einen Satz zu sagen kann.  

Wenn wir einfach links oder von mir aus gesehen 
rechts außen beginnen, dann hätten wir was. Vie-
len Dank. 

Die Vorsitzende: Gut. Wer möchte beginnen mit 
einem Satz oder einem Wort oder je nachdem? 
Wir können auch mittendrin anfangen, wenn Sie 
möchten. Frau Becker. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Ich kann gerne wie vorge-
schlagen beginnen. Die zwei wichtigsten Punkte 
für mich konkret wären die Einführung eines Frei-
föGs. Damit wäre die Möglichkeit gegeben, dass 
ein Taschengeld gezahlt werden kann, was sich an 
einem BAföG-Höchstsatz orientiert und das auch 
wirklich allen Freiwilligen zustehen würde.  

Zum anderen würde ich für die Freie Fahrt für 
Freiwillige plädieren. 

Die Vorsitzende: Danke. 

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Ich kann die Forderung 
nur unterstützen. Für mich wäre das Wichtigste 
erstens, dass es keine Kürzungen für 2025 gibt, 
weil man einfach sagen muss, dass jegliche Ver-
besserungen, die wir immer wieder beraten und 
erreichen, halt sofort zunichte gemacht werden 
würden, sobald wieder Kürzungen kommen. Es 
bleiben einfach die Plätze bestehen und fallen 
nicht weg und dass diesbezüglich auch einfach 
jetzt sehr zeitig am besten verlässliche Informatio-
nen veröffentlicht werden, damit einfach mehr 
Planungssicherheit vorhanden ist.  

Die zweite wichtige Sache ist, wie gesagt und ich 
kann das nur unterstützen, dann auch noch ergän-
zend ein Taschengeld, das es wirklich allen Men-
schen ermöglicht, an einem Freiwilligendienst 
teilzuhaben, das keine Unterschiede macht zwi-
schen der elterlichen oder �nanziellen Herkunft, 
sondern das so angemessen ist und auch so realis-
tisch bezahlt werden kann durch Zuschüsse, dass 
eben jeder Mensch unabhängig von der Herkunft 
davon pro�tieren kann und einfach nur zählt, was 
das Interesse von den Menschen ist und dass sie 
sich intrinsisch engagieren möchten und nicht, 
aus welchem Haushalt sie stammen. 

Die Vorsitzende: Danke. 

Kira Bisping (Internationaler Bund): Ich versuche 
es kurz. Finanzielle Planungssicherheit für das 
nächste Jahr und da einfach eine grundsätzliche 
Lösung. Darüber hinaus ein Freiwilligengeld und 
dazu eine re�nanzierte Öffentlichkeitsarbeit.  

Wir haben beispielsweise dieses Thema: Es gibt 
eine bundesweite Plattform, die heißt „Freiwillig 
Ja“, da sind Einsatzstellenoptionen drauf – über 
80 000. Es sind eigentlich alle großen Verbände da 
angeschlossen, um ein Angebot zentral einsehbar 
zu machen. Jeder kann da drauf gehen und sich 
informieren, wo ist ein Platz für mich?  

Das ist auch ein Angebot, was ins Stocken kommt, 
wenn der Haushalt 2025 nicht entsprechend sozu-
sagen das mit abbildet, dann haben wir auch mit 
solchen großen Kampagnen, wo schon viel 
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Energie reingesteckt wurde, ein großes Problem.  

Von daher �nanzieller Planbarkeit um überhaupt 
den Rahmen zu schaffen. 

Die Vorsitzende: Weiter bitte. 

Barbara Caron (Malteser Hilfsdienst e. V.): Ich 
würde die �nanzielle Planbarkeit nochmal über 
das Jahr 2025 hinausgehend ansprechen wollen. 
Martin Schulze hat das eben schon mal gesagt: 
Wir sind in regelmäßigen Abständen da und wis-
sen nicht, wie es mit der Zukunft der Freiwilli-
gendienste weitergehen soll. Da wäre einfach eine 
längerfristige Planungssicherheit aus meiner Sicht 
wichtig. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. 

Dr. Jaana Eichhorn (Deutsche Sportjugend): Mein 
Wunsch gilt dem Freiwilligenjahr, das hier schon 
angesprochen wurde, ein deutlich erhöhtes Ta-
schengeld für all diejenigen Menschen, die sich 
dafür interessieren, �nanziert durch den Bund, 
eine Mobilitätspauschale, angemessene pädagogi-
sche Begleitung und dadurch eine Steigerung der 
Plätze, denn wir erreichen momentan etwa 
zehn Prozent eines Jahrgangs. Ich sehe ganz an-
dere Möglichkeiten, die auch uns und unserer Ge-
sellschaft zugutekommen könnten, wie eine Ver-
doppelung, eine Verdreifachung der Zahlen bei 
entsprechendem Rückhalt durch Bevölkerung und 
Politik selbstverständlich umsetzbar. 

Die Vorsitzende: Danke. Vier Sekunden. 

Jonathan Fehr (Mitglied des Sprecher*innenrates 
im Bundesfreiwilligendienst): Ich kann mich dem 
erhöhten Taschengeld auf jeden Fall auch nur an-
schließen. Ich würde vielleicht auch noch kurz er-
gänzen, dass vielleicht auch die Bewerbung der 
Freiwilligendienste auch nochmal etwas ist, was 
man durchaus ausbauen könnte. 

Die Vorsitzende: Kann das jetzt in der Kürze sein, 
da die Zeit um ist, vielleicht ein Wort/ein Satz? 

Stefanie Ladewig (Deutsche Bläserjugend - Ju-
gendorganisation der Bundesvereinigung Deut-
scher Musikverbände e. V., Freiwilligendienste 
Kultur und Bildung): Dann einfach nur der Satz, 
dass wir uns wünschen würden, dass die Ta-
schengeld-Höchstgrenze ausgezahlt werden kann, 
und zwar auf einer praktikablen Ebene. 

Gregor Podschun (Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend): Ich halte die Reduzierung auf ei-
nen Punkt für unterkomplex. Ich glaube, das trifft 
es leider nicht. Das tut mir leid. Zeitlich am drän-
gendsten ist tatsächlich die Jahrgangs�nanzierung 
2024/2025. 

Die Vorsitzende: Okay.  

Susanne Rindt (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsp�ege e. V.): Ich bringe es auf ein Wort: 
Planbarkeit und Verlässlichkeit als ganz wichtiges 
Anliegen ganz obenauf.  

Die Vorsitzende: Danke.  

Martin Schulze (Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr, Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH): Ich betone nochmal den Wunsch nach 
einem Rechtsanspruch auf Förderung von jedem 
Platz, der zustande kommt. 

Die Vorsitzende: Gut. Danke sehr. Dann kommen 
wir zur nächsten Runde, Fraktion der FDP, mit 
acht Minuten. 

Abg. Matthias Seestern-Pauly (FDP): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr geehrten Sachverständigen, erstmal 
auch von meiner Seite herzlichen Dank für die 
Eingangsstatements und ich bitte, soweit das mög-
lich ist, auch meinen herzlichen Dank an Sie stell-
vertretend für alle Freiwilligendienstleistenden 
weiterzugeben, weil ich glaube und wie das auch 
in der Anhörung bereits deutlich geworden ist, 
wie wichtig die Freiwilligendienste in ihren ver-
schiedenen Facetten für unser Land sind und vor 
allem auch, weil sie eine wichtige Rolle bei der 
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Demokratieförderung unseres Landes spielen. Ich 
glaube, da sind wir uns nahezu alle einig hier im 
Raum, dass wir da große Herausforderungen ha-
ben, und dementsprechend glaube ich auch, dass 
es wichtig ist, dass wir das weiterhin gut auf den 
Weg bringen.  

Es freut mich auch, dass ich in den Statements zu-
mindest sehr grundsätzlich positives Feedback 
wahrgenommen habe. Natürlich auch mit der Ein-
schränkung, dass der eine oder andere Aspekt bis-
her noch offenbleibt, vor allem in Bezug auf �nan-
zielle Aspekte. Ich kann es sehr gut nachvollzie-
hen, dass nochmal sehr deutlich unterstrichen 
wurde, dass es den großen Wunsch nach Planbar-
keit gibt und Verlässlichkeit. Ich glaube, das ist ei-
gentlich eine Minimalanforderung, die wir erfül-
len sollten, gemeinschaftlich als Politik und das 
auch eigentlich schon seit vielen Jahren.  

Frau Rindt hat gerade was ganz Schönes gesagt in 
ihrem Eingangsstatement, dass sie probiert, nichts 
zu wiederholen, was schon mal angesprochen 
wurde. Das probiere ich bei meinen Fragen auch, 
obwohl schon sehr, sehr viele Fragen gestellt wur-
den. Ich glaube aber, dass das gelingen kann, weil 
Sie in Ihren Statements sehr viele Anknüpfungs-
punkte schon geliefert haben.  

Ich möchte meine ersten Fragen an Frau Ladewig 
stellen. Und zwar haben Sie auch in Ihrem Ein-
gangsstatement deutlich gemacht, dass Sie eine 
sehr langjährige Erfahrung haben mit den Freiwil-
ligendiensten 27+ und da Erfahrungen sammeln 
konnten, was potenzielle Vor- und Nachteile in 
der Teilzeit sind. Ich würde gerne wissen, wie 
sehr ist in der Vergangenheit vor allem auch von 
der Gruppe der unter 27-Jährigen das Anliegen ei-
gentlich an Sie herangetragen worden, wo es dann 
aber gegebenenfalls nicht geklappt hat, weil dieses 
sogenannte berechtigte Interesse nicht vorlag? Das 
ist meine erste Frage. 

Das zweite: Sie hatten auch schon ausgeführt, 
dass Sie zum Teil sehr kleine ehrenamtliche 
Strukturen haben. In dem Zusammenhang möchte 
ich die Frage stellen, ob Sie weitere Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten sehen, die man im Zuge eines 
Gesetzgebungsverfahren umsetzen könnte.  

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Ladewig war 
gefragt. 

Stefanie Ladewig (Deutsche Bläserjugend - Ju-
gendorganisation der Bundesvereinigung Deut-
scher Musikverbände e. V., Freiwilligendienste 
Kultur und Bildung): Vielen Dank. Zu Ihrer ersten 
Frage bezüglich der Anfragen, die bei uns, bei mir 
ankommen, muss ich gleich von vornherein sa-
gen, dass wir in der Diskussion oder dass ich in 
der Beratung der Freiwilligen gar nicht so weit 
komme, dass es irgendwie um den Nachweis ei-
nes berechtigten Interesses gehen könnte, weil wir 
in unseren Strukturen oder unsere Einsatzstellen 
aufgrund ihrer ehrenamtlichen Struktur gar nicht 
das Angebot machen können, eine Vollzeitstelle 
zu �nanzieren – weder zu �nanzieren noch zu be-
gleiten.  

Deshalb muss ich bei Anfragen, die bezüglich von 
jungen Interessierten bei mir ankommen, direkt 
sagen, dass ein BFD in unserer Trägerschaft leider 
nicht möglich ist und gebe das weiter an andere 
Träger in unserem Trägerverbund, die dann den 
Interessierten weiterhelfen können.  

Das ist natürlich sehr, sehr schade für uns, weil 
wie ich auch in meinem Statement erwähnt hatte, 
gibt es sehr viele Vereine und Einsatzstellen in 
unseren Strukturen, die gerne mit jüngeren Men-
schen zusammenarbeiten möchten, aber aufgrund 
der ehrenamtlichen Organisation das nicht ge-
währleisten können. Den zeitliche Aufwand für 
die pädagogische und fachliche Anleitung der 
Freiwilligen vor Ort können Mitarbeitende oder 
Mitglieder eines Vereins, der von einem ehren-
amtlichen Vorstand gemanagt wird, nicht gewähr-
leisten. Sie sind einfach nicht lange genug vor Ort, 
um die Freiwilligen anzuleiten.  

Des Öfteren stellen wir auch fest, dass die Aufga-
ben bei den Einsatzstellen, also solch kleineren-
Vereinen oftmals gar nicht ausreichen, um eine 
40-Stunden-Stelle oder eine 40-Stunden-Woche 
wirklich sinnvoll auszufüllen. Von daher muss 
ich oftmals, wie gesagt, diese Anfragen vorher 
schon abbrechen und sagen: „Tut mir leid. In un-
seren Strukturen geht das leider nicht.“ Das ist 
sehr schade. 
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Eine andere Möglichkeit oder eine mögliche Lö-
sung des Debakels sehe ich persönlich auch aus 
meiner Erfahrung heraus in Zusammenarbeit mit 
den Einsatzstellen, die wie gesagt zum größten 
Teil ehrenamtlich organisiert sind, darin, diese 
fünfjährige Sperrfrist, die es für Interessierte oder 
für Freiwillige gibt, etwas aufzuweichen mit einer 
Ausnahme für die lebensälteren Freiwilligen. Das 
wäre unser Vorschlag.  

Wie gesagt, wir arbeiten mit Freiwilligen ab 
27 Jahren zusammen. Momentan sind sie zwi-
schen 29 und 84 Jahre. Das Durchschnittsalter 
liegt so bei 65. Das heißt, die meisten unserer Frei-
willigen sind tatsächlich schon im Rentenalter, 
wollen also de�nitiv nicht wieder zurück auf den 
ersten Arbeitsmarkt, suchen im Freiwilligendienst 
eine sinnvolle Beschäftigung, um ihren Ruhestand 
nochmal aktiv zu gestalten.  

Mich erreichen oftmals Anfragen von Einsatzstel-
len, die gerne wieder mit jemandem zusammenar-
beiten wollen würden, der schon mal oder die 
schon mal einen Freiwilligendienst gemacht hat, 
aber aufgrund dieser Fünf-Jahres-Sperre warten 
müssen. 

Das ist sehr, sehr schade, weil Aufgaben gibt es. 
Die Einsatzstellen haben gerade so, was Jubiläen 
angeht oder was so rhythmische, jahresrhythmi-
sche Veranstaltungen angeht, haben die immer 
wieder sehr, sehr viele Aufgaben, die sie gerne mit 
einer unterstützenden Kraft bewältigen wollen 
würden, aber sie können es halt nicht, weil der-
/demjenigen nicht eine Vereinbarung angeboten 
werden kann. 

Die Vorsitzende: Danke. Herr Seestern-Pauly.  

Abg. Matthias Seestern-Pauly (FDP): Vielen Dank. 
Zu meinem zweiten Frageblock würde ich 
Frau Caron gerne zwei Fragen oder eigentlich 
eine Frage stellen, weil Sie eine schon beantwor-
tet haben. Ich hätte nämlich tatsächlich fragen 
wollen, wo Sie neue Arbeitsbereiche sehen im Zu-
sammenhang mit der Möglichkeit, den Freiwilli-
gendienst in Teilzeit abzuleisten. Da hatten Sie 
aber gerade schon ein bisschen was zu gesagt.  

Mit Blick auf die Zeit würde ich mich dann auf 
die zweite Frage konzentrieren, nämlich, dass Sie 
in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ausführen, 
dass, obwohl wir ja eine Vereinfachung haben im 
Zusammenhang mit dem Wegfall des Nachweises 
des berechtigten Interesses in Bezug auf den Ver-
waltungsaufwand, beispielsweise bei dem 
Wunsch, beim Wechsel zwischen Vollzeit und 
Teilzeit, dass die Entlastung die Belastung an an-
derer Stelle eher überwiegt. Oder würden Sie sa-
gen, es ist tatsächlich eine Mehrbelastung? Das 
hatte mich ein wenig gewundert auch in Ihrer 
schriftlichen Stellungnahme, weil unsere Inten-
tion ist es natürlich auch zu entlasten. 

Die Vorsitzende: Frau Caron. 

Barbara Caron (Malteser Hilfsdienst e. V.): Ich 
kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau ein-
schätzen, wie viele Leute wirklich eine Verkür-
zung des Dienstes innerhalb oder der Arbeitszeit 
innerhalb des Dienstes anstreben werden. Davon 
wird das de�nitiv abhängen.  

Es wurde ja eben schon gesagt, das ist kein 
Rechtsanspruch auf diese Teilzeit, sondern das ist 
auch ein Aushandlungsprozess zwischen den Ein-
satzstellen, Trägern und den Freiwilligen. Wenn 
man dann übereinkommt, dass es für die Personen 
individuell am besten ist, zu verkürzen, dann be-
deutet das auf jeden Fall einen Mehraufwand, in-
dem ein Nachtrag zur Vereinbarung erstellt wird.  

Wenn das dann im Bundesfreiwilligendienst der 
Fall ist, muss das ja auch wieder zum Bundesamt 
für zivilgesellschaftliche Angelegenheiten weiter-
geleitet werden. Da müssen neue Formulare ent-
wickelt werden. Da sehe ich auf jeden Fall, dass 
auch ein Mehraufwand entstehen kann. 

Abg. Matthias Seestern-Pauly (FDP): Vielen Dank. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Gut, dann kommen 
wir jetzt zur zweiten Runde der Fraktion der SPD 
mit acht Minuten. Herr von Malottki nochmal. 
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Abg. Erik von Malottki (SPD): Danke schön. Das, 
was wir bisher gehört haben, war aus meiner Sicht 
sehr erhellend. Ich würde deswegen ein bisschen 
konkreter nachfragen und vielleicht auch ein biss-
chen provokanter, damit wir noch an die entspre-
chenden Punkte kommen.  

Meine erste Frage wäre an Frau Beimen und 
Herrn Fehr. Wenn wir jetzt die Teilzeitoption ein-
führen und wir haben gleichzeitig vielleicht pre-
käre Bedingungen bei den Freiwilligen, könnte 
das dazu führen, dass Freiwillige vielleicht sagen, 
ich gehe in Teilzeit und jobbe nebenbei bei McDo-
nald's, um zu überleben? Ich frage jetzt mal so ein 
bisschen wirklich provokant, einfach damit wir 
auch an den Kern kommen.  

Zweite Frage wäre an Frau Becker. FÖJ ist ja auch 
eine bestimmte Art von Freiwilligendienst. Den-
ken Sie, wenn bei Ihnen andere Träger zum Bei-
spiel im Freiwilligen Sozialen Jahr, Krankenhäu-
ser zum Beispiel, die Obergrenze stärker ausnut-
zen würden, glauben Sie wirklich, dass dann 
Menschen, die jetzt ein FÖJ machen, dass die 
dann sagen „Ich lass die Fledermausstation“ oder 
„Ich lasse den Wattenmeer Park und gehe ins 
Krankenhaus, weil ich da jetzt 200, 300 Euro 
mehr“ bekomme? Das interessiert mich nochmal, 
wie Sie das einschätzen bezüglich Ihrer Kollegin-
nen und Kollegen. 

Frau Bisping, vielleicht können Sie hierzu noch-
mal was sagen: Vorhin gab es die Frage, wie Sie zu 
einer höheren Obergrenze stehen. Man hat viel-
leicht rausgehört, dass ich damit sympathisiere. 
Können Sie nochmal erklären, warum das aus Ih-
rer Sicht so ein großes Problem wäre, wenn wir da 
die Obergrenze noch ein Stück weiter erhöhen 
und auf BAföG-Niveau gehen? Das würde ich 
gerne von Ihnen noch wissen.  

Die letzte Frage wäre an Frau Rindt – Mobilitäts-
zuschuss. Da gibt es jetzt eine Begrenzung. Was 
wäre, wenn wir den rausnehmen würden? 

Die Vorsitzende: So, dann versuchen wir das 
nacheinander abzuarbeiten. Frau Beimen und 
Herr Fehr gefragt als erstes. Das war die erste 

Frage. 

Marie Beimen (Sprecherin der Kampagne "Frei-
willigendienst stärken!"): Vielen Dank für die 
Frage. Es kann durchaus sein, dass wenn wir jetzt 
den Teilzeitdienst etablieren können, für die Frei-
willigen auf der einen Seite, wie ich das auch ver-
sucht habe, in der Stellungnahme niederzulegen, 
eine Freiheit darstellen kann, weil sie dadurch 
eben zum Beispiel dem Leistungssport nachgehen 
oder sich auf die Bewerbungsverfahren für Stipen-
dien und Studiengänge etc. vorbereiten oder halt 
auch einen Nebenjob ausüben können, wenn sie 
das möchten. Das kann eine Freiheit darstellen. 
Gleichzeitig kann das natürlich auch eine Not-
wendigkeit darstellen, gerade wenn wir dahin ge-
hen, dass das Taschengeld zu niedrig ist.  

Deswegen �nde ich das ist ein sehr guter Punkt, 
um sich nochmal stark für eine Taschengeldunter-
grenze auszusprechen, die halt auch beim Freiwil-
ligendienst greift. Ich habe das auch in meiner 
Stellungnahme versucht, so darzulegen, dass ich 
es schon grundsätzlich befürworten würde, dass 
man differenziert zwischen Teilzeitgehalt und 
Vollzeitgehalt. 

Ich habe es heute auch anders gehört. Aber ich 
glaube einfach aus Sicht der Freiwilligen, dass das 
einfach aus Gerechtigkeitsgründen auch ein biss-
chen für das Emp�nden muss eine Differenzie-
rung da sein und es muss auch ein gewisser An-
reiz bleiben, um einen Vollzeit-Freiwilligendienst 
zu machen, der sich natürlich nicht nur aus dem 
Geld zusammensetzt, aber da muss sich das auch 
wiederspiegeln.  

Dementsprechend brauchen wir auch eine prozen-
tuelle Absenkung, aber ich �nde es wichtiger, 
dass diese Taschengelduntergrenze dem darüber-
steht, damit eben gesichert ist, dass zumindest 
noch ein Bare Minimum so vorhanden ist. 

Die Vorsitzende: Okay. Herr Fehr zum selben 
Thema. 

Jonathan Fehr (Mitglied des Sprecher*innenrates 
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im Bundesfreiwilligendienst): Ich kann mich da 
Frau Beimen auf jeden Fall anschließen. Ich halte 
es für eine sehr realistische Möglichkeit, dass 
eben bestimmte Menschen aufgrund des geringen 
Taschengeldes bei ihrer Einsatzstelle dann eben 
einen Dienst in Teilzeit machen und dann neben-
bei noch jobben.  

Ich kenne das jetzt auch schon, mehrere Beispiele, 
wo dann am Wochenende nochmal irgendwo ge-
holfen wird, einfach, um sich nochmal mehr Geld 
hinzuzuverdienen. Man muss halt einfach so rea-
listisch sein (und sehen), dass man oft mit dem 
Taschengeld, was man erhält, sehr, sehr wenig an-
fangen kann.  

Ich würde da jetzt - auch nicht in Anbetracht der 
Zeit – nicht sonderlich viel mehr ergänzen. Ich 
glaube, Frau Beimen hat da schon die wichtigsten 
Punkte genannt. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Dann war die Frage 
an Frau Becker bezüglich der Obergrenze und der 
Auswahl des Einsatzes/der Einsatzstelle. Bitte 
sehr. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Vielen Dank für die Frage. Ich 
denke oder ich erlebe im FÖJ, dass die Menschen 
dort mit einer wirklich starken Begeisterung dabei 
sind und eben eine große Leidenschaft für ihre 
Einsatzstellen, für ihr Engagement und auch für 
die Ökologie haben.  

Ich denke, auch da hängt das wieder vom Geld ab. 
Diejenigen, die es sich leisten können, ein FÖJ zu 
machen, wenn das Taschengeld so niedrig ist, die 
werden natürlich gerne weiterhin dort bleiben. 
Diejenigen, die sich das aber nicht leisten können, 
aber der Wille nach Engagement trotzdem so groß 
ist, werden vielleicht überlegen und nachschauen, 
ob sie bei einem anderen Träger einen Freiwilli-
gendienst machen können, den sie sich leisten 
können.  

Das heißt aber nicht, dass man den Trägern jetzt 
verwehren sollte, dass sie ihren Freiwilligen mehr 

Geld zahlen können, sondern dass gesichert ist, 
dass alle Freiwilligen ein Geld bekommen, von 
dem sie leben können. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Jetzt ist Frau Bisping 
dran. Bitte sehr. 

Kira Bisping (Internationaler Bund): Danke. Ge-
nau, zur Obergrenze war die Frage. Ich hatte es ja 
vorhin auch schon mal gesagt: Wir haben jetzt die 
Obergrenze von sechs Prozent. Im Gesetzesvor-
schlag sind ja die acht Prozent drin. Natürlich 
könnte man auch noch auf zehn Prozent gehen 
oder auf einen höheren Satz. Aktuell, wenn wir 
jetzt mit den acht Prozent rechnen würden, wäre 
das eine Obergrenze von 604 Euro, meine ich, die 
sich daraus ergeben würde.  

Es gab auch andere Forderungen, beispielsweise 
�ndet sich das in dem Vorschlag vom Roten Kreuz 
vom letzten Jahr, dass man halt auch, so wie 
Frau Beimen das ja auch schon sagte, auf das Ni-
veau Taschengeld/ BAföG-Satz geht. Es gab eine 
Studie von der Bertelsmann Stiftung im letzten 
Jahr, da stand eine Empfehlung von 710 Euro 
drin, aber ungefähr in diesem Korridor sollte es 
sich bewegen.  

Ich denke, das Minimum, was möglich wäre, wäre 
eben genau der Rahmen, der jetzt gegeben ist. Man 
hat einen Rahmen geschaffen, jetzt die acht Pro-
zent. Jetzt muss man da die entsprechenden Res-
sourcen schaffen, um dieses Glas dann auch zu 
füllen. Wenn das Glas größer ist, dann muss trotz-
dem irgendwie am Ende was reingeschüttet wer-
den und wenn man das Glas jetzt noch größer 
macht und zehn Prozent nimmt, dann ist das 
nichts wert, wenn nichts eingeschüttet wird.  

Insofern denke ich, kann man die Obergrenze er-
höhen, aber es steht und fällt natürlich mit der Re-
�nanzierung und dem Freiwilligengeld. Dies ist 
das Plädoyer. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Rindt war noch 
gefragt. 
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Susanne Rindt (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsp�ege e. V.): Wenn ich die Frage rich-
tig verstanden habe, geht es darum, die Deckelung 
aus dem Mobilitätszuschlag rauszunehmen. 

Abg. Erik von Malottki (SPD): Ich habe das ein 
bisschen vereinfacht dargestellt.  

Susanne Rindt (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsp�ege e. V.): Ich denke, da gilt dann 
Ähnliches wie für das Taschengeld. Auch da ist 
die Frage, wie re�nanziert sich der Mobilitätszu-
schlag. Insofern würde ich das Gleiche konstatie-
ren, was wir jetzt alle miteinander für die Ta-
schengeldobergrenze beschrieben haben.  

Insofern wäre, was die Mobilität angeht, in der Tat 
die Forderung nach Freier Fahrt für Freiwillige im 
ÖPNV, also analog zu den Vergünstigungen für 
Wehrdienstleistende, unsere Forderung, neben 
weiteren Vergünstigungen im Sinne von Entlas-
tungen der Freiwilligen, also zum Beispiel die Be-
freiung der Freiwilligen von der Haushaltsabgabe 
beim Rundfunkbeitrag. Dies wäre ein weiterer 
Vorschlag oder zu prüfen, ob der Wohngeldan-
spruch für alle Freiwilligen mit Wohnberechti-
gungen und eigener Wohnung besteht, also auch 
da nochmal reinzuschauen und nach weiteren 
Entlastungsmöglichkeiten für die Freiwilligen zu 
suchen. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Dann kommen wir 
jetzt zur zweiten Runde der Fraktion der 
CDU/CSU mit sieben Minuten. Herr Edelhäußer 
wieder? Bitte sehr. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Vielen Dank. 
Bei mir wäre jetzt die Fragen an den 
Herrn Schulze und an den Herrn Podschun zu 
richten. Wenn wir jetzt gehört haben, dass die 
Mittel bei den Trägern nicht ausreichend sind, um 
die Re�nanzierung zu sichern. Gibt es eine ge-
wisse Befürchtung, dass jetzt ein Teilzeitstellenin-
haber eine Vollzeitstelle obsolet macht, weil jetzt 
diese Teilzeitstelle, also zwei Teilzeitstellen, dann 
diese eine ersetzen würde? Wie würde das bei 

Ihnen ausschauen? Glauben Sie, dass das das sein 
wird, oder glauben Sie „Nein, Vollzeitstellen blei-
ben Vollzeit, weil da sind wir auf der sicheren 
Seite“? Das wäre meine erste Frage an die beiden 
Herren. 

Die Vorsitzende: Wer möchte zuerst? 
Herr Schulze. 

Martin Schulze (Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr, Evangelische Freiwilligendienste 
gGmbH): Ja, das ist schwer zu prognostizieren. Ich 
glaube, das kommt immer drauf an, was die Ein-
satzstellen an Einsatzbedarf haben. Danach wird 
es sich ganz oft richten, ob da eine Teilzeit- oder 
eine Vollzeitstelle daraus wird. Zwei Teilzeitstel-
len würden auf jeden Fall eine deutliche Mehrbe-
lastung auch für die Einsatzstellen sein, in der Be-
gleitung der Freiwilligen und in der Auswahl der 
Freiwilligen.  

Von daher glaube ich, wird das nicht zum Ver-
drängungseffekt führen, sondern wir müssen ein-
fach gucken, wie viel die Teilzeit insgesamt über-
haupt nachgefragt wird. Die Einsatzstellen wer-
den, wenn das zu viel wird, eher sagen, wir blei-
ben bei Vollzeit, wenn sie sagen, das können wir 
dann besser bewerkstelligen. 

Die Vorsitzende: Herr Podschun noch. 

Gregor Podschun (Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend): Wir haben ja schon öfter gehört, 
sofern es keine Frage der Finanzierung ist, dann 
glaube ich schon, dass auch Teilzeitstellen entste-
hen werden, weil die Aufgaben da sind und viel-
leicht sogar zusätzlich. Ich könnte mir vorstellen, 
dass mehr Stellen entstehen für Freiwillige in Ein-
satzstellen.  

Zum anderen ist dies auch die Frage nach der Ge-
staltung dieses Teilzeitdienstes, ob man unter-
scheidet in Teilzeit- und Vollzeitstellen bei den 
Einsatzstellen oder ob man eben auf die Freiwilli-
gen guckt und sagt, das brauchen die und dann 
entsprechend eine Stelle gestaltet, weil es ja eben 
nicht so ist, dass Freiwillige in den Einsatzstellen 
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einen Dienst leisten – also es ist sehr arbeitsmarkt-
neutral. Das heißt, die Aufgaben fallen zwar an, 
aber wenn ein Freiwilliger eine Vollzeitstelle ha-
ben möchte, die eigentlich als Vollzeit gedacht ist 
und diese in Teilzeit leisten möchte, müsste diese 
freiwillige Person das so machen können.  

Das ist der Punkt, also dass sozusagen der 
Wunsch der Freiwilligen als erstes berücksichtigt 
wird und nicht der Wunsch der Einsatzstelle, ob 
sie eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle anbieten wol-
len. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Danke schön. 
Das heißt, wir kommen mehr und mehr zu diesem 
Arbeitnehmermarkt in dem Bereich der Freiwilli-
gendienste, weil einfach zu wenig dann vielleicht 
auch da sind. 

Jetzt zur eher allgemeinen Frage, wer sich da jetzt 
quasi bemüßigt fühlt, auch da vielleicht antworten 
zu wollen. Es sind zwei kleinere Fragen, und 
zwar: Warum geht jetzt jemand als Freiwilligen-
dienstler, der das machen will, lieber in eine Teil-
zeit Schiene und warum geht einer lieber in der 
Vollzeit Schiene? Klar, wenn er es sich leisten 
kann, das wäre vielleicht das eine. Aber vielleicht 
von Ihrer Seite, warum geht einer in eine Teilzeit 
und einer in Vollzeit? 

Das andere betrifft den bürokratischen Mehrauf-
wand auch allgemein. Wir haben natürlich gehört, 
wenn ich zwei Leute hätte, dann bringe ich die 
gar nicht unter. Ich muss die betreuen, ich muss 
die organisatorisch begleiten. Was ist da so für ein 
konkreter Mehraufwand, der vielleicht noch dazu-
kommt, der für Teilzeit dazu käme? 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Frau Dr. Eichhorn 
hat sich gemeldet hierzu. Bitte sehr. 

Dr. Jaana Eichhorn (Deutsche Sportjugend): Ich 
fange mal mit der ersten Frage an. Die Menschen, 
die bei uns nach Teilzeit fragen, sind in erster Li-
nie Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten wollen 

oder können.  

Das sind bei uns im Sport zum Teil Leistungs-
sportler, die einfach sehr viel Zeit mit Leistungs-
sport verbringen. Es sind aber auch ganz stark ver-
mehrt Menschen mit psychischen und mentalen 
Problemen, die das einfach nicht schaffen, die es 
sich nicht zutrauen, 40 Stunden die Woche zu ar-
beiten.  

Dazu kommt, dass bei uns wirklich 40 Stunden 
Vollzeit sind und Gen Z häu�g auch sagt, 30 Stun-
den wäre für uns auch ausreichend. Insofern ge-
hen wir davon aus, dass auch aus dieser Reihe 
Menschen kommen werden.  

Unsere Befürchtung ist, dass Leute kommen wer-
den, die parallel noch einen Nebenjob machen 
müssen, weil das Geld nicht reicht, aber das habe 
ich bislang nicht als Erfahrungsbericht. Dazu ha-
ben wir zu wenig Teilzeitfälle.  

Zur Bürokratie: Es wird sich eben verdoppeln. Je-
der einzelne Freiwillige kostet, ich weiß nicht, 
15 Stunden ungefähr in Vorbereitung, einfach nur, 
damit er da ist. Der Träger muss Formulare ohne 
Ende ausfüllen. Das muss bei der Krankenkasse 
angemeldet werden, bei der Sozialversicherung. 
Das Bundesamt braucht Sachen weiterhin in drei- 
bis siebenfacher Ausführung. Das ist alles schon 
sehr, sehr aufwendig.  

Wenn wir statt einem Menschen zwei haben, ver-
doppelt sich die Arbeit und es wird zum Teil 
noch mehr, weil eine besondere und komplexere 
Beratung dann notwendig sein wird. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Soll noch jemand 
anders auf diese Frage antworten oder haben Sie 
noch eine andere Frage, Herr Edelhäußer? 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Dann noch 
eine Frage an die FÖJ Bundessprecherin, an Jas-
min Becker. Da geht es auch wieder darum: Wo se-
hen Sie jetzt eine Gefahr, dass die Freiwilligen, 
die diese Teilzeitoption, einfach aus Not wählen, 
um dem Job nachzugehen, wenn sie sich 



  
 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 58. Sitzung 
vom 19. Februar 2024 

Seite 36 von 37 

 
 

freiwillig, also aktiv für diesen Teilzeitjob quasi 
Teilzeit-Freiwilligendienst entscheiden? Liegt es 
dann wirklich wieder nur am Geld?  

Ich meine, interessant war es jetzt das gerade von 
der Frau Dr. Eichhorn, dass es auch psychische 
Probleme geben könnte, die einen Vollzeitjob 
nicht ermöglichen könnten. Gibt es noch weitere 
Gründe, die Sie nennen könnten, sagen wir mal 
jetzt im ökologischen Bereich? Danke schön. 

Die Vorsitzende: Frau Becker bitte. 

Jasmin Becker (Bundesprecherin Freiwilliges 
Ökologisches Jahr): Ich sehe da vor allem eben die 
�nanzielle Not, in der die Freiwilligen stehen, so-
dass sie vielleicht zu Beginn ihres Freiwilligen-
dienstes, den in Teilzeit anfangen, weil sie sich 
eben sich nicht mehr zutrauen oder aus körperli-
chen oder geistigen Verfassungen her nicht in der 
Lage sind, Vollzeit in der Einsatzstelle die Zeit zu 
verbringen und dann aber innerhalb ihres Freiwil-
ligendienstes merken, dass sie mit dem Geld nicht 

auskommen und sich dann eben einen Nebenjob 
suchen müssen, um überhaupt ihre Existenz si-
chern zu können.  

Ich denke, dass wir das auf jeden Fall verhindern 
sollten, damit Freiwillige sich auf ihren Freiwilli-
gendienst und auf ihre persönliche Entwicklung, 
auf das Orientierungsjahr fokussieren können und 
nicht in ihrem Freiwilligendienst von Geldnöten 
und Geldsorgen gequält sind. 

Abg. Ralph Edelhäußer (CDU/CSU): Danke. 

Die Vorsitzende: Danke sehr. Dann sind wir am 
Ende. Wir sind am Ende dieser Anhörung ange-
langt. Ich danke allen Sachverständigen dafür, 
dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und 
für Ihre Teilnahme und für Ihre Expertise, die Sie 
uns zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche 
Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Toi, toi, toi und 
viel Erfolg weiterhin und uns allen noch einen 
schönen Tag und schließe damit diese Sitzung. 
Danke sehr.  

 

 
Schluss der Sitzung: 15:45 Uhr 
 

 

Ulrike Bahr, MdB 
Vorsitzende 
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